
Notwendigkeit — von internationalen 
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Bera-
tungen der kommunistischen und Arbeiterpar-
teien" befürwortet wurde ).
Auch die Verabschiedung des Abschlußdoku-
ments war für die Traditionalisten nur ein 
Teilgewinn. Zwar hatten sie ihr Konzept im 
Prinzip durchgesetzt: eine gewisse Kontinuität 
zu den Konferenzen von 1957 und 1960 zu 
wahren und sich damit für die Zukunft alle 
Möglichkeiten offenzuhalten. Gleichzeitig aber 
konnten die Autonomisten dieses Prinzip fak-
tisch dadurch unterlaufen, daß der Traditionali-
stenflügel die Vorbedingung Longos hinnahm, 
wonach „es jeder Partei überlassen bleibt, 
eventue
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ll kollektiv erarbeitete und gebilligte 
Beschlüsse nicht oder nur teilweise oder mit 
Vorbehalt zu akzeptieren, ohne daß dadurch 
die Beziehungen zwischen den einzelnen Par-
teien eine Veränderung erfahren." )
In Moskau lehnten drei der 75 anwesenden 
Parteien eine Unterzeichnung des Abschluß-
dokuments überhaupt ab (die dominikanische 
sowie die ohnehin nur als Beobachter vertre-
tene schwedische und kubanische KP). Vier 
weitere Parteien, die Australier, die Italiener 
sowie die Parteien von San Marino und Re-
union, unterschrieben nur den Teil des Doku-
ments, der sich mit dem konkreten Programm 
des antiimperialistischen Kampfes befaßte.
Praktisch war damit die Frage, ob das Prinzip 
des „demokratischen Zentralismus" Anwen-
dung auch auf der Ebene multilateraler Kom-
munistenkonferenzen finden dürfe, zugunsten 
der Autonomisten entschieden worden.
Die sowjetischen Traditionalisten, die sich bei 
derartigen Beratungen noch immer auf eine 

zahlreiche Klientel zum Teil mikroskopisch 
kleiner Parteien stützen und den Rest der Teil-
nehmer majorisieren können, bejahen die 
Frage: es sei undemokratisch, wenn eine Min-
derheit der Mehrheit ihren Willen aufzwinge. 
Dementsprechend wurde über die endgültigen 
Formulierungen des Moskauer Abschlußdoku-
ments durch Mehrheitsbeschluß entschieden, 
soweit man sich nicht in einem Kompromiß 
traf.

Die Autonomisten ihrerseits sahen in der 
Übertragung des Prinzips des „demokratischen 
Zentralismus" von der innerparteilichen 
Ebene auf die internationalen Beziehungen 
keineswegs nur eine Verfahrensfrage, son-
dern einen unzulässigen Eingriff in ihre auto-
nome politische Entscheidungsbefugnis. In der 
Tat: Welchen Sinn sollten Abstimmungen über 
Probleme haben, die in der Diskussion kontro-
vers geblieben waren? Vielleicht auch erinner-
ten sich einige unter den Autonomisten an die 
heftigen Polemiken der Chinesen gegen die 
sowjetische Sicht der Frage Mehrheit-Minder-
heit 29).  Die KP Spaniens jedenfalls fühlte sich 
als „ein untrennbarer Bestandteil der kommu-
nistischen Bewegung" und war „niemals dazu 
bereit, als Minderheit zu gelten" 30). Noch kla-
rer formulierte der britische KP-Chef John 
Gollan: „Wenn es bei einem Punkt eine Mehr-
heit gäbe, könnte die Minderheit nicht erwar-
ten, daß diese Mehrh
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eit ihren Standpunkt auf-
gibt. Genauso kann man nicht erwarten, daß 
die Minderheit ihren Standpunkt zugunsten 
der Mehrheit aufgibt. Deshalb ist die Zustim-
mung und nicht die Abstimmung die Methode, 
die wir gewählt haben.“ )

29) Vgl. den Siebten Kommentar zum Offenen Brief 
des ZK der KPdSU (4. 2. 1964), in: Die Polemik 
über die neue Generallinie der internationalen 
kommunistischen Bewegung, Peking 1965, S. 375 ff.
30) „Internationale Beratung...", a. a. O., S. 453.
sl) Ebenda, S. 608 f.

IV. Perspektiven und Prognosen

Angesichts der geschilderten Gegensätze der 
ideologischen, politischen und organisatori-
schen Konzeptionen soll nunmehr die eingangs 
gestellte Frage aufgegriffen werden, ob und 
inwieweit die kommunistische Weltbewegung, 
durch das Ausscheiden des prochinesischen 
und das Beiseitestehen der neutralistischen 
Parteien (beispielsweise der Niederlande, Is-
lands, bis vor kurzem auch Japans) ohnehin 
geschwächt, in Zukunft zusammenarbeiten 
wird.

27) Ebenda, S. 11.
28) Ost-Probleme, 25 (15. 12. 1967), S. 676; ähnlich 
Berlinguer in seinem Schlußwort auf der Moskauer 
Weltkonferenz, l’Unitä, 17. 6. 1969, S. 12.

Wiederum waren es die Italiener, die als erste 
ein neues Rezept erdachten, um dem Weltkom-
munismus seine schon fast verlorene Schwung-
kraft zurückgaben: Sie schlugen vor, statt 
einer Neuauflage eines Kommunistentreffens 
lieber eine Weltkonferenz aller fortschrittli-
chen und antiimperialistischen Kräfte zu ver-
anstalten.



1. Öffnung der kommunistischen Weltbe-
wegung

Bei diesem Vorschlag gingen die Italiener von 
der Erkenntnis aus, daß einerseits ideologi-
sche Differenzen im „antiimperialistischen 
Kampf“ heute zunehmend an Gewicht verlie-
ren, während sich andererseits nichtkommuni-
stische Revolutionäre und Reformkräfte oftmals 
„durch autonome Prozesse ... außerhalb un-
serer Tradition und unseres direkten Einflus-
ses" zum Sozialismus hin entwickeln32 ). Sie 
hielten daher eine künstliche Trennung der 
„antiimperialistischen Bewegung“ in einen in-
neren (kommunistische Parteien) und einen 
äußeren Kreis (nichtkommunistische Kräfte) 
für provinziell und schädlich: Die Grenzen 
des Sozialismus seien nicht mehr identisch mit 
denen der
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 sozialistischen Länder. Der Welt-
kommunismus könne heute „nicht mehr als 
eine in sich geschlossene Bewegung angesehen 
werden, die sich nur auf die Verteidigung ihrer 
Eroberungen beschränkt . .., sondern sie muß 
sich bewußt sein, neue Aktionsräume und neue 
Grenzen vor sich zu haben, sie muß Anregun-
gen aufnehmen, die von neuen Kräften in der 
ganzen Welt auf verschiedenen Wegen auf sie 
zukommen und die sich den Idealen des So-
zialismus nähern. Dies ist der Weg, auf dem 
die kommunistische Bewegung ihre historische 
Mission erfüllen kann.“ )

32) IKP-Politbüromitglied Pietro Ingrao in der Fest-
schrift zum 70. Geburtstag Longos: II Compagno 
Longo, Rom 1970, S. 74.
33) l’Unitä-Chefreporter Giuseppe Boffa, l'Unitä, 
19. 6. 1969, S. 2
34) So Erich Honecker, damals Politbiiromitglied, 
heute Erster Sekretär des ZK der SED, in: Neues 
Deutschland, 29. 2 1968, S. 5.
35) l'Unitä, 17. 6. 1969, S. 12.

Diese Anregung fand bei den Traditionalisten 
nur wenig Anklang: umfassende Bündnisse 
könne nur der schließen, der selber auf testen, 
prinzipiellen Grundlagen stehe 4). Auch blieb 
ihnen nicht verborgen, daß die Autonomisten, 
wäre man auf ihren Vorschlag eingegangen, 
auf diesem Umweg die Beratung und Verab-
schiedung ideologisch-politischer Leitlinien 
vereitelt und ihr Ziel erreicht hätten, sich auf 
die Ausarbeitung konkreter antiimperialisti-
scher Aktionsplattformen zu beschränke
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n. 
Nicht zufällig sah sich Berlinguer in Moskau 
dem Vorwurf ausgesetzt, die IKP sei auf einen 
„prinzipienlosen Pragmatismus und Empiris-
mus" abgeglitten und wolle „die Rolle der 
kommunistischen Parteien innerhalb der um-
fassenderen Bewegung der antiimperialisti-
schen, demokratischen und friedliebenden 
Kräfte herabmindern oder aufheben". )

Das ist sicher falsch, da die IKP wie auf natio-
naler, so auch auf internationaler Ebene nach 
wie vor der Gramsci-Formel von der Hegemo. 
niefunktion der Kommunisten Gültigkeit bei-
mißt. Es spricht sogar einiges dafür, daß sich 
das italienische Konzept gegen die Bremsver. 
suche der Traditionalisten durchsetzt: Weniger 
wegen des Faktums, daß die Kommunistenkon-
ferenz am Ende grundsätzlich für ein umfas-
sendes antiimperialistisches Treffen votierte, 
als deshalb, weil die KPdSU die Maschinerie 
der Weltkonferenz überhaupt nur mit der ein-
geschränkten Zielsetzung der „antiimperialisti-
schen Aktionseinheit" hatte ankurbeln können 
und nur dieser Punkt die nahezu einhellige 
Zustimmung der Teilnehmer fand.

2. Die Rolle der KPdSU
Ungeachtet all der geschilderten tiefgreifen-
den Divergenzen jedoch würden der KPdSU 
in dieser um mancherlei nichtkommunistische 
Kräfte erweiterten „Einheit in der Vielfalt' 
nach Ansicht auch der Autonomisten nach wie 
vor Führungsaufgaben zufallen: aufgrund der 
politischen Macht und des überragenden wirt-
schaftlichen und militärischen Potentials der 
Sowjetunion, aber nicht zuletzt auch aufgrund 
der Vergangenheit der KPdSU als Keimzelle 
der Weltrevolution.
Voraussetzung dafür ist allerdings, daß die 
KPdSU daraus nicht nur Rechte und Privile-
gien ableitet und die Haltung der Einzelpar-
teien zum Kreml als Kriterium für die Treue 
zum Marxismus-Leninismus deklariert, son-
dern daß sie auch die aus dieser Sonderstel-
lung erwachsenden Pflichten ernst nimmt und 
aufhört, in jedem Falle die sowjetische Staats-
räson mit dem Interesse der Gesamtbewegung 
zu identifizieren (wie es ihnen beispielsweise 
die australischen Kommunisten offen vorwer-
fen).
Unter dieser Bedingung stimmen die Autono-
misten Moskauer Auffassungen zu, wie sie 
ein sowjetischer Autor folgendermaßen um-
schrieb: „Die KPdSU vertrat auf der Mos-
kauer Beratung ihre
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n Standpunkt als eine Par-
tei unter anderen Parteien, zugleich wurde sie 
aber auch wiederholt als die erste Partei unter 
gleichen — als Prismus inter pares — bezeich-
net, da sie als der erfolgreiche Pionier des 
neuen gesellschaftlichen Systems und als re-
gierende Partei einer Weltmacht größere Ver-
pflichtungen und höhere Verantwortung 
trägt." )
36) F. Breus, Sowjetunion heute, 14 (16. 7.1969), S.8. 
Vgl. auch den Gomulka-Toast auf die KPdSU nadh 
Abschluß der Moskauer Weltkonferenz, Pravda, 
18. 6. 1969, S. 2.



Bislang jedoch machten der Kreml und seine 
Gefolgschaft faktisch noch keine Anstalten, 
sich mit dem von den Autonomisten vorge-
schlagenen Modell der Zusammenarbeit im 
Weltkommunismus anzufreunden. Sie denun-
zieren im Gegenteil die Vorstellungen einer 
Autonomie und eines neuen Internationalis-
mus auch weiterhin als opportunistisch, anti-
sowjetisch und spalterisch. In diesem Sinne 
schrieb der Ostberliner Ideologe Harald Neu-
bert vor kurzem in bewußter polemischer 
Umdeutung autonomistischer Konzeptionen, 
es gebe „unter- einigen Kommunisten West-
europas auch Bestrebungen, ihren Kampf los-
gelöst von objektiv existierenden internatio-
nalen Faktoren zu führen. Mit Losungen von 
einer notwendigen .Autonomie', von der Über-
windung der .Logik der Blöcke' usw. will man 
dem Zwang der Logik des internationalen 
Klassenkampfes zwischen dem sozialistischen 
und dem imperialistischen Weltsystem aus 
dem Wege gehen . . . Revisionistische Kräfte 
in der westeuropäischen Arbeiterbewegung 
verfolgen offen das Ziel, die Aktionen der 
Werktätigen in ihren Ländern vom Kampf 
der sozialistischen Staaten gegen den Imperia-
lismus zu trennen ...
Die .Unabhängigkeit' einer revolutionären Be-
wegung oder Partei von den anderen revolu-
tionären Kräften, das heißt, d
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ie .Autonomie' zu 
verwirklichen, bedeutet in erster Linie, sich 
selbst zu schaden, sich von den internationalen 
Bündniskräften, derer man bedarf, zu lösen 
und sich im nationalen Kampf gegen einen in-
ternational organisierten Feind zu entwaff-
nen." )
Die unterschiedlichen Vorstellungen sind deut-
lich: Der Autonomist Berlinguer machte auf 
der Moskauer Weltkonferenz keinen Hehl dar-
aus, daß er die Ausformung unterschiedlicher 
Sozialismusmodelle in der internationalen 
kommunistischen Bewegung für notwendig und 
wünschenswert hält. Der weißrussische KP-
Chef Masherow hingegen bezeichnete auf dem 
XXIV. KPdSU-Parteitag die Verfechter eines, 
wie er es nannte, „pluralistischen Marxismus" 
und einer „Vielfalt nationaler Modelle des So-
zialismus" als ausgemachte Antikommunisten 
und Antisowjetisten — eine Etikettierung, die 
nach Ansicht der jugoslawischen Bruderpartei 
nicht nur auf die IKP zugeschnitten war, son-

37) H. Neubert, Im Alleingang? Gefährlicher Irr-
tum!, horizont 31/5. Juliheft 1971, S. 8f. Vgl. auch 
Mezdunarodnaja isn‘ 7 (1969), S. 9, sowie V. Raz-
merov, ebenda 3/1970, S. 93. 

dem auf all jene westeuropäischen kommuni-
stischen Parteien, die dem Kreml eine bedin-
gungslose Gefolgschaftstreue verweigern38 ).

38) „Internationale Beratung ...“, a. a. O., S. 470, 
bzw. Pravda 1. 4. 1971, S. 6, und Radio Belgrad vom
31. 3. 1971. Zur sowjetischen Argumentation vgl. 
jetzt auch J. Sitkovski, Trügerisches Spiel mit „Mo-
dellen des Sozialismus", in: Sowjetunion heute, 
Nr. 14/15 v. 1. 8. 1971, S. 18 f. und V. Midzew, 
Der Kampf gegen Revisionismus und Nationalis-
mus, in: Agitator, Nr. 14, Moskau 1971, S. 6—9.

3. Erosion oder Transformation?

Angesichts dieser Divergenzen ist die im We-
sten oft gestellte Frage berechtigt, weshalb 
die Autonomisten überhaupt noch an ihren 
internationalen Bindungen festhalten, und ob 
sie nicht eines Tages aus dem — letztlich von 
der KPdSU organisierten — Parteiensystem 
ausbrechen werden.
Der zweite Teil der Frage ist eindeutig nega-
tiv zu beantworten, wie die Ausschlüsse der-
jenigen innerparteilichen Gruppierungen be-
weisen, die nach der ÖSSR-Intervention auf 
ein distanzierteres Verhältnis zur KPdSU oder 
gar einen Bruch mit ihr drängten: die Mani-
festo-Gruppe in Italien, Garaudy in Frankreich, 
die Fischer-Marek-Sympathisanten in Öster-
reich und die Petkoff-Anhänger in Venezuela. 
In dieser kritischen Phase der kommunisti-
schen Weltbewegung erwies sich, „daß man 
auf beiden Seiten realistisch genug war, die 
unmittelbare Konfrontation zu vermeiden, um 
dafür komplementäre, nicht unbedingt gegen-
sätzliche Vorstellungen zu verwirklichen" ”).

Die KPdSU möchte auf die erweiterten politi-
schen Möglichkeiten nicht verzichten, über die 
sie als Führungsmacht im Weltkommunismus 
verfügt. Auf der Seite der Autonomisten 
spricht ein ganzes Bündel innerparteilicher so-
wie innen- und außenpolitischer Gründe gegen 
einen formellen Bruch. Zunächst: Die KPdSU 
würde in einem solchen Falle kaum zögern, 
sich über die Köpfe der abtrünnigen Führung 
hinweg direkt an die Parteibasis und die mitt-
leren Kader zu wenden, um die in diesen 
Kreisen noch stark ausgeprägten Bindungen 
an das Land und die Partei der Oktoberrevolu-
tion für sich zu mobilisieren und notfalls die 
Partei zu spalten. In Finnland, Italien und 
jüngst auch in Spanien war eine solche Taktik 
in Ansätzen zu beobachten. Weiterhin fürch-
ten die Autonomisten, im Falle eines Bruchs 
mit sozialdemokratischen Reformparteien ver-
wechselt und links überholt zu werden. *



Schließlich spricht gegen einen Bruch die Tat-
sache, daß die Sowjetunion nach wie vor 
Symbol einer gemeinsamen revolutionären 
Vision ist und zudem seit Jahren die größten 

materiellen Mittel für die Unterstützung revo-
lutionärer Bewegungen zur Verfügung gestellt 
hat: in Vietam, Kuba und anderen Teilen der 
Dritten Welt.

V. Die konkreten Aktionsformen

Aus all diesen Gründen haben Togliatti und 
Longa nie gezögert, den Fliehkräften in der 
kommunistischen Weltbewegung energisch 
entgegenzutreten. Auch Berlinguer wieder-
holte in Moskau, daß die IKP innenpolitische 
Bündnisse nicht zu Lasten der internationlisti-
sehen Solidarität schließen werde. Entschei-
dend sei nicht die Frage der Zugeh
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örigkeit zur 
kommunistischen Weltbewegung — sie stehe 
außer Diskussion —, ausschlaggebend sei viel-
mehr, ,wie wir an ihr teilnehmen" ).
Aus dieser Sicht hielten die Autonomisten eine 
Politik des passiven Beiseitestehens oder gar 
eines Bruchs mit den im Prinzip prosowjeti-
schen Parteien für wenig nützlich. Sie ent-
schlossen sich vielmehr, durch ihre Politik der 
kritischen Präsenz den Prozeß der Erneuerung 
anzuspornen, um das Parteiensystem nach 
ihren eigenen Vorstellungen zu verändern: Sie 
wollen die Transformation beschleunigen, um 
die Erosion zu verhindern.
Sieht man einmal ab von kommunistischen 
Heerschauen nach Art der Leninfeier vom 
April 1970 sowie dem XXIV. KPdSU-Parteitag 
vom März/April 1971, die nach dem Einge-
ständnis selbst eines relativ moskautreuen 
Kommunistenführers wie Georges Marchais 
(Stellvertretender FKP-Chef) Grußadressen, 
nicht aber kritische Diskussionsbeiträge ent-
gegennehmen sollen41) —; sieht man ab von 
derlei rituellen und sterilen, propagandisti-
schen Massentreffen kommunistischer Par-
teien, so konzentriert sidi das Interesse jn die-
ser Transformationsphase auf die Vielfalt der 
theoretischen und regionalen Kommunisten-
konferenzen, die seit dem Juni 1969 veranstal-
tet wurden.
Faßt man dabei die Entwicklung zwischen dem 
zweiten und dritten Gipfeltreffen von 1960 bis 
1969 ins Auge, so überraschen diese Spezial-
konferenzen weniger durch ihre neuen Formen 
oder neuen Inhalte: Schon damals zeichnete sich 
eine regionale Differenzierung im Weltkom-
munismus ab, und hin und wieder gab es auch 

Theorie-Debatten (veranstaltet vor allem von 
der Zeitschrift „Probleme des Friedens und 
des Sozialismus"). Auffallend ist vielmehr die 
zunehmende Häufung dieser Konferenzen: Bis-
weilen tagten sie im Abstand von nur wenigen 
Wochen.
Es ist schwer zu sagen, wer sich am entschie-
densten als Konferenzpromotor engagierte, 
Wahrscheinlich entfalteten Autonomisten und 
Traditionalisten in etwa ein gleiches Maß an 
Initiative, rechnet man sämtliche Begegnungen 
zusammen.
Im einzelnen aber deuten Anzeichen darauf 
hin, daß die Autonomisten den Schwerpunkt 
eher auf die Regionalkonferenzen legten. 
Die Traditionalisten hingegen forcierten im 
allgemeinen die theoretisch-ideologische De-
batte — ein Trend, der sich bereits mit der 
Verschärfung des ideologischen Kampfes seit 
1968/69 (vgl. das Plenum des ZK der KPdSU 
vom April 1968) abgezeichnet hatte. In seinem 
Beschluß über die Ergebnisse der Weltkonfe-
renz ging das ZK der KPdSU nur flüchtig auf 
die „allseitige Erweiterung der Verbindungen 
und Kontakte zwischen Bruderparteien" ein, 
widmete dafür aber der Notwendigkeit „häu-
figer internationaler theoretischer Konferen-
zen und Seminare" gleich einen ganzen Ab-
satz 42).

39) W. Berner, moderne Welt, 3 (1969), S. 283.
40) „Internationale Beratung . . .", a. a. O., S. 471.
41) Interview in: L’Humanite, 2. 4. 1971, S. 2.

42) Pravda, 27. 6 1969, S. 1. Zur Bedeutung der 
Theoriekonferenzen vgl. auch G. Powik, Deutsche 
Außenpolitik, 3/1971, S. 455 f.

1. Theoretische Konferenzen
Ihren Beiträgen nach zu urteilen sah die 
KPdSU in den theoretischen Konferenzen ein 
geeignetes Mittel, den in Theorie und Praxis 
sich ausweitenden „Revisionismus" linker 
(China) und rechter (Tschechoslowakei, Ita-
lien) Observanz unter Kontrolle zu bringen, 
die Verbindlichkeit der sowjetischen Marxis-
mus-Leninismus-Interpretation zu unterstrei-
chen sowie die „richtige" Verbindung der na-
tionalen und internationalen Momente zu ver-
deutlichen.
Soweit erkennbar, fand keine einzige dieser 
Konferenzen ohne Sowjetvertreter statt: Zu 
groß ist das Mißtrauen des Kreml gegenüber 



den wachsenden Tendenzen im Weltkommu-
nismus, eine „schöpferische Weiterentwick-
lung" des Marxismus-Leninismus ohne oder 
gar gegen die KPdSU-Orthodoxie vorzuneh-
men. Tatsächlich war dem Kreml weniger an 
einer echten wissenschaftlichen Diskussion ge-
legen als an einer ideologischen Disziplinie-
rung: Ein solcher Schluß drängt sich, von den 
Konferenzbeiträgen einmal ganz abgesehen, 
schon deshalb auf, weil die KPdSU auf den 
meisten Beratungen eine dominierende Rolle 
spielte und zumindest zu den wichtigsten Tref-
fen nicht qualifizierte Theoretiker delegierte, 
sondern den für die Beziehungen zu den nicht-
regierenden kommunistischen Parteien zustän-
digen ZK-Sekretär Boris Ponomarjow, der 
seine Karriere im Komintern-Apparat begon-
nen und dort bereits wichtige Funktionen be-
kleidet hatte. Allem Anschein nach war Pono-
marjow überhaupt mit der Planung und der 
Koordinierung der Theoriekonferenzen be-
traut — eine Aufgabe, für die er als Vorsit-
zender der hinter den Kulissen der Weltkon-
ferenz von 1969 Regie führenden Redaktions-
kommission die besten Voraussetzungen mit-
brachte.

Bei näherem Zusehen zeigt sich aber noch eine 
weitere wichtige Änderung der sowjetischen 
Stoßrichtung auf dem Gebiete der Theorie. Bis 
zum Jahre 1969 hatte sich die Polemik des 
Traditionalistenflügels primär gegen die maoi-
stische Ideologie gerichtet; die Moskauer Kon-
ferenz bildete einen gewissen Höhepunkt in 
der ideologischen Auseinandersetzung mit 
China. Diese Polemik trat jetzt in den Hinter-
grund, wie die Ansprache Breshnews auf dem 
XXIV. KPdSU-Parteitag sowie die Grußadres-
sen der normalerweise antimaoistisch einge-
stellten Parteien jüngst im allgemeinen unter-
strichen: Die kommunistische Weltbewegung 
hatte sich im wesentlichen immun gezeigt ge-
genüber dem linken Pekinger Bazillus. Keines-
wegs unempfindlich aber erwies sie sich ge-
genüber dem rechten, tschechoslowakisch-ita-
lienischen Virus, der seine zersetzende Wir-
kung nach der Intervention in der CSSR voll 
entfaltet und die kommunistische Weltbe-
wegung in einen schlimmeren Fieberzustand 
versetzt hatte als vorher der Moskau-Pe-
king-Konflikt. Die Konferenzserie über Pro-
bleme der führenden Rolle der Partei sowie 
über die Gefahren des Sozialdemokratismus 
im besonderen und des Nationalismus und 
Revisionismus im allgemeinen unterstreicht, 
daß die Sowjets die Theoriediskussionen 
jetzt in erster Linie als Plattform des Kamp-
fes gegen rechtsrevisionistische Abweichun-

gen ansahen, wie sie beispielsweise Roger 
Garaudy in Frankreich, Ernst Fischer in Öster-
reich und jüngst Teodoro Petkoff in Ve-
nezuela vertraten. Die Tatsache, daß die 
KPdSU in einigen dieser Fälle ihre Kampagne 
bereits vor dem offiziellen Parteiausschluß der 
Häretiker startete, deutet auf ein großes Inter-
esse, den von ihr als stark eingeschätzten Ein-
fluß dieser Gruppe auf die Meinungsbildung 
innerhalb des Weltkommunismus frühzeitig 
einzudämmen.
In diesem Rahmen hatten die Theoriekonfe-
renzen nicht nur die Aufgabe, das sowjetische 
Vorgehen gleichsam kollektiv zu legitimieren 
und zu sanktionieren: Sie sollten darüber hin-
aus die westlichen Bruderparteien vor der Ge-
fahr allzu weitgehender ideologischer und po-
litischer Konzessionen an die potentiellen 
Bündnis- und Regierungspartner auf Kosten 
der (einseitig interpretierten) Prinzipien des 
Marxismus-Leninismus und des proletarischen 
Internationalismus warnen und die Grenzen 
sowjetischer Toleranz gegenüber kritischen 
Anmerkungen der Bruderparteien abstecken.

Eine geschickte Konferenzregie sorgte dafür, 
daß die daheim einflußlose, in ideologischen 
und politischen Fragen aber sowjetkonforme 
KP der USA als Kronzeugin einer korrekten 
politischen Strategie in den kapitalistischen 
Ländern häufig zu Worte kam, mitunter so-
gar mit einem einleitenden Hauptreferat.

Aus dem gleichen Grunde dürfte die KPdSU für 
eine beschleunigte Zulassung der DKP zu in-
ternationalen Kommunistenkonferenzen plä-
diert haben, die ihr — im Unterschied zur KPD 
und SEW — für das Moskauer Welttreffen 
noch verweigert worden war. Die DKP be-
dankte sich für diese Hilfe durch intensive Be-
teiligung im Sinne der sowjetischen Konzep-
tion.
Sicher nicht zufällig spielten auch die französi-
schen Kommunisten auf all diesen Konferen-
zen eine herausgehobene Rolle. Ihr Konzept 
entspricht genau den sowjetischen Vorstellun-
gen: den Dialog mit der nichtkommunistischen 
Linken zu verbinden mit einer maximalen 
Wahrung der eigenen ideologischen, politi-
schen und organisatorischen Identität; den 
Bindungen an die KPdSU jedenfalls insoweit 
Priorität vor der eigenen Autonomie einzu-
räumen, als ihre Volksfrontstrategie nicht un-
mittelbar berührt wird.
Schließlich fällt auf, daß sich die SED mit 
einer Reihe von theoretischen Beiträgen zu 
profilieren suchte — auch dies sicher nicht 



ohne sowjetische Zustimmung: Wer hätte 
überzeugender den Beweis dafür antreten kön-
nen, daß sich eine Bewältigung der wissen-
schaftlich-technischen Revolution und ein ho-
hes, stabiles Wirtschaftswachstum verbinden 
ließ mit einer modifizierten zentralen Planwirt-
schaft sowie mit der Beibehaltung der führen-
den Rolle der Partei auch auf dem Wirt-
schaftssektor (daß beides also nicht etwa neue 
Formen einer sozialistischen Marktwirtschaft 
oder gar ein System der Arbeiterselbstverwal-
tung mit allen darin liegenden Gefahren revi-
sionistischer Abweichungen erforderte)? Wer 
hätte eindrucksvoller gegen die Pluralismus-
konzepte der IKP und der KP (während der 
Dubcek-Ära) polemisieren können als die SED, 
die schließlich auf die Erfahrungen einer über 
20jährigen „Bündnispolitik" verweisen konn-
te? Als lebender Beweis für die Richtigkeit 
ihrer Thesen ließ die SED auf einem der Kol-
loquien sogar die Vorsitzenden der vier bür-
gerlichen Blockparteien LDPD, DBP, CDU und 
NDPD aufmarschieren und referieren — ein 
Unikum zumindest im Rahmen der hier unter-
suchten Konferenzserie.
Im Ganzen gesehen dürfte jedoch keine Seite 
mit dem bisherigen Ergebnis der theoretischen 
Konferenzen zufrieden sein, und zwar nicht 
zuletzt deshalb, weil Traditionalisten und 
Autonomisten mit völlig unterschiedlichen 
Zielsetzungen an sie herangegangen waren 
und dahermeist aneinander vorbeiredeten.
Auf der einen Seite versagten die Treffen als 
ideologisches Disziplinierungsinstrument; sie 
konnten ein weiteres Ausgreifen unortho-
doxer und kritischer Vorstellungen im Welt-
kommunismus nicht verhindern, wie es der 
sowjetisch geführte Traditionalistenflügel er-
hofft hatte.
Andererseits waren die Autonomisten nicht in 
der Lage, sie zur Plattform einer offenen, kri-
tischen Konfrontation der Ideen zu machen. 
Sie mußten zufrieden sein, einen ersten Schritt 
in Richtung ihres Zieles getan zu haben, die 
kaum lösbaren Divergenzen von den Weltkon-
ferenzen in die Spezialistenzirkel abzuschie-
ben (und sie damit gleichsam zu entschärfen).

2. Regionalkonferenzen

Wesentlich fruchtbarer als die ideologisch-
theoretischen Kongresse waren die Regional-
konferenzen.
Auch hier suchte sich die KPdSU intensiv ein-
zuschalten. In gewissem Umfang verstand sie 
es sogar, aus der Not der Auffächerung des 

Weltkommunismus eine Tugend zu machen 
und die neuen Organisationsformen zu eige-
nem Vorteil zu nutzen. Nach den positiven Er-
fahrungen der Karlsbader Konferenz der euro-
päischen kommunistischen Parteien über Si-
cherheitsprobleme vom April 1967 trommelte 
sie im Januar und im Oktober 1970 ihre euro-
päischen Bruderparteien erneut zur Beratung 
der gleichen Thematik zusammen, diesmal 
nach Moskau. Im Gegensatz zu Karlsbad 
wurde jedoch über beide Treffen eine strikte 
Publikationssperre verhängt.
Immerhin sind wir durch Indiskretionen der 
jugoslawischen Kommunisten, die seit den 
Nahost-Konferenzen von Moskau und Buda-
pest (9. Juni bzw. 11./12. Juli 1967) erstmals 
wieder an einem multilateralen Kommunisten-
treffen teilnahmen, über Ziele und Ergebnisse 
wenigstens der ersten Begegnung relativ gut 
informiert. Danach sollten über die Sicher-
heitsprobleme hinaus Fragen der europäischen 
Zusammenarbeit sowie „der Gedanke der Ab-
haltung eines umfassenden Kongressens der 
Völker Europas" erörtert werden — eines 
Kongresses übrigens, der zuletzt von der Mos-
kauer Weltkonferenz vorgeschlagen wurde 
und der „die Einberufung einer europäischen 
Staatenkonferenz vorbereiten und erleichtern' 
sollte. Allem Anschein nach setzte die KPdSU 
jetzt den Hebel der Regionalkonferenz an, um 
das Projekt des europäischen Völkerkongres-
ses zu forcieren.
Stellvertretend für die anderen Autonomisten, 
deren Vorstellungen sich von denen der Jugo-
slawen kaum unterscheiden, machte der Ver-
treter Bel
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grads eine Reihe kritischer Anmer-
kungen zu der sowjetischen Sicherheitskon-
zeption sowie zur mangelnden Bereitschaft 
Moskaus, den europäischen Völkerkongreß 
demokratisch vorzubereiten und die gleichbe-
rechtigte Mitwirkung aller progressiven Par-
teien und Bewegungen Europas zu garantie-
ren ) .
Mit dieser — wenn auch diplomatisch ver-
packten — antitraditionalistischen Philippika 
gaben die Jugoslawen nicht nur den europa-
politischen Konzeptionen Moskaus einen an-
deren Sinn: Sie führten darüber hinaus aller 
Welt vor Augen, daß die sowjetischen Vor-
stellungen von der Funktion kommunistischer 
Regionalkonferenzen noch keineswegs mit 
denen der Autonomisten übereinstimmen, we-
der was die Form noch was den Inhalt dieser 
Treffen angeht.

43) Tanjug, 18. 1. 1970.



Wesentlich mehr wissen wir über die regio-
nalen Kommunistentreffen, die in den ver-
schiedenen Teilen der Welt von nichtregieren-
den kommunistischen Parteien veranstaltet 
wurden: kurzfristig einberufene Begegnungen 
zur Beratung konkreter Tagesfragen oder gut 
vorbereitete Konferenzen zur Ausarbeitung 
gemeinsamer langfristiger politischer Strate-
gien.
Ein gutes Beispiel für den ersten Fall ist das 
Indochina-Treffen 15 westeuropäischer kom-
munistischer Parteien vom 15. 5. 1970 anläß-
lich der US-Intervention in Kambodscha. 
Kurzfristig beriefen die italienischen und fran-
zösischen Kommunisten eine Gipfelkonferenz 
nach Paris ein, um gemeinsam mit ihren be-
nachbarten nichtregierenden Bruderparteien zu 
Massenaktionen gegen die Erweiterung des 
Indochinakrieges aufzurufen und einen ent-
sprechenden Druck auf die Regierungen ihrer 
Länder auszuüben. Auf italienischen Vor-
schlag wurde beschlossen, in allen Ländern 
gleichzeitig große Indochina-Meetings unter 
Teilnahme ausländischer Redner zu veranstal-
ten und damit zur politischen Isolierung der 
Nixon-Regierung beizutragen — ein Plan, der 
schon im Juni 1970 mit internationalen Groß-
veranstaltungen in Paris, Neapel, Hamburg 
und anderen Städten Westeuropas verwirk-
licht wurde.
Mit berechtigtem Stolz konnte das für die Or-
ganisation der Pariser Maikonferenz verant-
wortliche FKP-Politbüromitglied Raymond 
Guyot darauf verweisen, „daß die (kommu-
nistischen
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) Parteien der kapitalistischen Län-
der Europas ihre Fähigkeit unter Beweis ge-
stellt haben, so rasch und gemeinsam auf eine 
ernste Situation“ zu reagieren ),

Unter diesem Gesichtswinkel ist nicht auszu-
schließen, daß die westeuropäischen Parteien 
mit ihrer Indochina-Initiative eine zusätzliche 
Nebenabsicht verfolgten: der KPdSU gewisse 
Mitbestimmungsrechte abzuringen durch den 
Beweis, daß man zu raschen, wirkungsvollen 
und verantwortungsbewußten Gemeinschafts-
aktionen bereit und fähig ist.

Längerfristig angelegt waren die Strategiedis-
kussionen der westeuropäischen kommunisti-
schen Parteien. Im Vordergrund standen dabei 
die Einschätzung der EWG sowie, angesichts 
der zunehmenden multinationalen Firmenzu-
sammenschlüsse, Möglichkeiten gemeinsamer

44) France Nouvelle 1280, 20. 5. 1970, S. 17. 

übernationaler politischer und gewerkschaft-
licher Gegenmaßnahmen. Nirgends wurden 
Vorteil und Notwendigkeit regionaler Beratun-
gen so deutlich sichtbar wie hier: Die Parteien 
konnten ihre spezifischen Probleme offen dis-
kutieren, frei von möglicher — ideologisch 
oder machtpolitisch motivierter — außerregio-
naler Einflußnahme.
In diesem Sinne war die Londoner Konferenz 
zum Thema „Der Kampf der Arbeiterklasse 
der kapitalistischen Länder Europas angesichts 
der Entwicklung der multinationalen Gesell-
schaften" vom Januar 1970 zwar nicht die 
erste Westeuropakonferenz überhaupt, wohl 
aber die erste Begegnung, die konkreten wirt-
schaftspolitischen Fragen gewidmet war. Von 
einem am 21. 9. 1970 gleichfalls in London ta-
genden 9-Parteien-Treffen in enger Zusammen-
arbeit mit den Zentralkomitees gründlich vor-
bereitet, vereinte die Konferenz hohe Partei-
funktionäre und Wirtschaftsspezialisten 15 
westeuropäischer kommunistischer Parteien. 
Ohne auf die Diskussionen, aus deren Inhalt 
kein Geheimnis gemacht wurde, im einzelnen 
einzugehen45 ), kann als Gesamteindruck fest-
gehalten werden, daß es in London zu einem 
echten Meinungs- und Erfahrungsaustausch 
kam, der auf die Strategie und Taktik der Ein-
zelparteien nicht ohne Einfluß bleiben dürfte. 
Auf der Basis eines reichhaltigen Dokumen-
tationsmaterials, das unter Mitarbeit aller in-
teressierten Parteien schon vor Konferenzbe-
ginn zusammengestellt worden war, erhielt 
das Treffen nach Aussage eines französischen 
Teilnehmers über eine Lagebeschreibung hin-
aus echt analytischen Charakter. Wenn man 
sich dabei nicht scheute, auch die bestehenden 
Divergenzen offen auszusprechen, so ent-
spricht das durchaus den Vorstellungen der 
(überwiegend autonomistisch gesinnten) Teil-
nehmerparteien.

45) Überblick in l'Humanite, 14. 1. 1971, S. 3, sowie 
l’Unitä, 12. 1. 1971, S. 10, und 13. 1. 1971, S. 10. Die 
Reden ausführlich in: Morning Star, 12. 1. und 
13. 1. 1971. Die Konferenzmaterialien finden sich in 
der IKP-Wirtschaftsfachzeitschrift, Politica ed eco-
nomia, 2—3/Juni 1971.

Die Analyse der unterschiedlichen Formen 
multilateraler Zusammenarbeit seit der Mos-
kauer Kommunistenkonferenz von 1969 zeigt, 
daß die Institution der Regional- und Spezial-
konferenzen, der wachsenden Vielgestaltigkeit 
des Weltkommunismus entsprechend, mittler-
weile quantitativ noch weiter ausgebaut wor-
den ist und zum Teil qualitativ neue Züge an-
genommen hat.



Die KPdSU hat sich, so scheint es, nach anfäng-
lichem Zögern zu einer Änderung ihrer Taktik 
entschlossen: Statt zu bremsen, sucht sie sich 
aktiv in den Prozeß der Regionalisierung und 
Spezialisierung einzuschalten, die neuen For-
men für die eigenen politischen Interessen 
nutzbar zu machen und die von den Autono-
misten forcierte Entwicklung in Richtung 
einer „neuen Einheit" im Weltkommunismus 
zu kanalisieren.
All dies gelang dem Kreml weitgehend auf 
dem Gebiete der Theoriekonferenzen, an die 
die Autonomisten kurzfristig ohnehin keine 
großen Erwartungen geknüpft hatten.

Weniger einfach hatte es die KPdSU schon 
auf den von ihr inspizierten Regionalkonfe-
renzen zu aktuellen Fragen der Außenpolitik 
und des antiimperialistischen Kampfes. Unse-
ren spärlichen Kenntnissen nach zu urteilen 
hatten sich die Sowjets hier mit kritischen Dis-
kussionspartnern, womöglich sogar mit einer 
geschlossenen Oppositionsfront der Autono-
misten auseinanderzusetzen. Auch bei Regio-
naltreffen steht der Kreml jetzt vor der Alter-
native, entweder breit angelegte Begegnungen 

zu arrangieren (auf denen dann ideologische 
und politische Kompromisse unumgänglich 
sind), oder die eigenen ideologischen und poli-
tischen Ziele um jeden Preis zu verfolgen (und 
damit den Teilnehmerkreis auf die engere Ge-
folgschaft zu beschränken).

Am interessantesten aber sind zweifellos die 
westeuropäischen Regionalkonferenzen. Sie 
sind sicher weniger Vorformen eines west-
kommunistischen Parteien-Sonderbundes, wie 
bisweilen im Westen vermutet wird: primär 
werden sie von den Autonomisten gegenwär-
tig eher, was ihren Arbeitsstil und ihre inhalt-
lichen Aussagen angeht, beinahe demonstrativ 
als Vorbild für die Zusammenarbeit und die 
„neue Einheit" im internationalen Kommu-
nismus angesehen.

Damit könnte sich in ihnen auf lange Sicht die 
Hoffnung des österreichischen Marxisten 

46

Franz 
Marek erfüllen, daß Konferenzen der west-
europäischen kommunistischen Parteien als 
ständige Einrichtung bedeutsamen Einfluß auf 
die Entscheidungen in der kommunistischen 
Weltbewegung gewinnen ).

VI. Ausblick

Die „Krise des Internationalismus" (Berlin-
guer) dürfte so lange andauern, wie die KPdSU 
daran festhält, ihre Interpretation des Marxis-
mus-Leninismus sowie ihr Sozialismusmodell 
als letzte und allgemeingültige Wahrheit zu 
propagieren — und dies in einer Phase, in der 
die Italiener nicht nur unterschiedliche Ak-
tionsrezepte im Weltkommunismus für selbst-
verständlich halten, sondern darüber hinaus 
sogar einen Pluralismus des „sozialistischen 
Denkens" propagieren, wie es Berlinguer 
jüngst in seiner Rede vor dem XXIV. KPdSU-
Parteit 47ag tat ).

Das Status quo-Denken der KPdSU erklärt sich 
natürlich vor allem aus ihrem Bestreben, nicht 
das Instrument aus der Hand zu geben, das es 
ihr ermöglicht, auch weiterhin in Angelegen-
heiten der Bruderparteien einzugreifen und 

diese Parteien der sowjetischen Staatsräson 
dienstbar zu machen. Auch fürchtet sie nicht 
zu Unrecht, daß die Vorstellungen der Auto-
nomisten, sobald sie erst einmal im Rahmen 
des Weltkommunismus akzeptiert worden wä-
ren, gleichsam von der Peripherie her die So-
wjetunion selbst erobern und die Köpfe ihrer 
Bürger verwirren könnten.

Man sollte aber auch bedenken, daß die 
KPdSU von anderen Voraussetzungen ausgeht 
als viele ihrer „Bruderparteien“, die — jeden-
falls soweit sie im kapitalistischen Westen 
operieren — zu ständiger rationaler politischer 
Auseinandersetzung sowie zum Denken in Ka-
tegorien des Pluralismus gezwungen sind. Die 
KPdSU hingegen hat (ob auf innerparteilicher, 
innenpolitischer oder weltkommunistischer 
Ebene) nie gelernt, mit Konflikten zu leben 

47) L’Unitä, 2. 4. 1971, S. 1. 46) Wiener Tagebuch, 5—6 (1969), S. 4.



und sich rational mit ihnen auseinanderzuset-
zen. Immer nur gab es Freunde und Feinde, 
gab es das berühmte „wer—wen", gab es „ge-
sunde" und „kranke" Kräfte.
Wahrscheinlich wird die KPdSU auch zukünf-
tig pragmatisch vorgehen und sich in Organisa-
tions- und Formfragen zu unumgänglichen 

Konzessionen entschließen. Inhaltlich aber ist 
von ihr in absehbarer Zeit kein Einlenken zu 
erwarten. Nur in einem sehr langfristigen 
Prozeß — wenn überhaupt — könnten daher 
die unterschiedlichen Modellvarianten einer 
Einheit und Zusammenarbeit im Weltkommu-
nismus harmonisiert werden.



Paul Kevenhörster

Zwischen Etatismus und Selbstverwaltung

Management und Arbeiterschaft in jugoslawischen Unternehmen

Der Mythos des jugoslawischen Modells hat 
der Diskussion um die Demokratisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft seinen Stempel 
aufgeprägt. Mehr als zwei Jahrzehnte Erfah-
rungen mit der jugoslawischen Arbeiterselbst-
verwaltung sind Anlaß genug, die Frage nach 
der Funktionsweise dieses Modells aufzuwer-
fen und den Mythos mit der Realität der 
Selbstverwaltung zu konfrontieren. Dies um 
so mehr, als es sich bei dem jugoslawischen 
Modell um den zur Zeit einzigen dauerhaften 
Versuch handelt, innerbetriebliche Einfluß-
strukturen mit Elementen des Rätesystems zu 
demokratisieren. Vor allem drei Fragen müs-

sen im Vordergrund einer kritischen Prüfung 
stehen:
1 . In welchem Umfang ist eine Dezentralisie-

rung wirtschaftlicher Entscheidungen inner-
halb der Unternehmen herbeigeführt wor-
den?

2 . Wie weit werden die Arbeiter an der Un-
ternehmensleitung und Festlegung der Un-
ternehmenspolitik beteiligt?

3. Ist eine effektive Kontrolle der Unterneh-
mensleitung durch Selbstverwaltungs-
organe und Arbeitskollektiv gewährleistet?

I. Dezentrale Unternehmensorganisation

1. Selbstverwaltungsorgane und Management

Als wichtigste Determinanten des jugoslawi-
schen Wirtschaftssystems können das gesell-
schaftliche Eigentum an Produktionsmitteln, 
die Konzeption der gelenkten Marktwirtschaft 
und die Arbeiterselbstverwaltung in den Un-
ternehmen angesehen werden 1).
Grundlage der jugoslawischen Arbeiterselbst-
verwaltung ist das Grundsatzgesetz über die 
Verwaltung der staatlichen Wirtschaftsorga-
nisationen und übergeordneten Wirtschafts-
vereinigungen durch die Arbeiterkollektive 
vom 2. Juli 1950 2). Organe der Selbstverwal-
tung sind die Versammlung des Gesamtkol-

1) Vgl. B. Horvat, Towards a theory of planned 
economy, Belgrad 1964; R. Biani, Economics of 
Socialism in a Developed Country, in: Foreign 
Affairs, Juli 1966, S. 633—650; Die jugoslawische 
Arbeiterselbstverwaltung — Ein Bremsklotz der 
wirtschaftlichen Entfaltung?, in: Wissenschaftlicher 
Dienst Südosteuropas, Jg. XVIII, November/De-
zember 1969, Heft 11/12, S. 191—194.
2) Vgl. G. Leman, Stellung und Aufgaben der öko-
nomischen Einheiten in den jugoslawischen Unter-
nehmungen, Berlin 1967, S. 31; D. Juric, S. Pudar, 
Staatseinrichtung und Gesellschaftsordnung Jugo-
slawiens, Belgrad o. J.; O. N. Häberl, Die Entwick-
lung der Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien, 
in: Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 2/1970, 
Opladen 1971, S. 323—339. 

lektivs, der Arbeiterrat und der Verwaltungs-
ausschuß. Der Arbeiterrat wird vom Gesamt-
kollektiv in geheimer Wahl auf ein Jahr ge-
wählt. Wichtigste Aufgabe des Arbeiterrates 
ist die Ausarbeitung von Richtlinien für die 
betriebliche Leistungserstellung. Im Rahmen 
dieser Richtlinien verwaltet der vom Arbeiter-
rat aufgrund von Kandidatenlisten gewählte



Verwaltungsausschuß die Unternehmung und 
kontrolliert den Direktor, der seinerseits Mit-
glied des Verwaltungsausschusses ist, aber 
nicht die Rolle des Vorsitzenden übernehmen 
darf. Nadi § 36 des Gesetzes über die Arbeiter-
selbstverwaltung hat der Direktor die Be-
schlüsse des Verwaltungsausschusses durchzu-
führen. Die wichtigsten unternehmerischen 
Funktionen (Unternehmenspolitik, Planung, 
Jahresabschlußrechnung etc.) werden dem 
Verwaltungsausschuß zugeordnet.
Der Ernennung des Direktors geht eine öffent-
liche Ausschreibung voraus. Die Ausschrei-
bungskommission, die die eingegangenen Be-
werbungen prüft und dem Arbeiterrat einen 
Kandidaten zur Ernennung vorschlägt, setzt 
sich jeweils zur Hälfte aus Vertretern des 
Arbeiterrates und der Gemeinde (in der Regel 
des Gemeindeparlaments) zusammen. Sie ist 
daher weder ein reines Selbstverwaltungs-
noch ein reines Staatsorgan. Den Vorschlag 
der Kommission kann der Arbeiterrat nur an-
nehmen oder ablehnen, nicht aber einen an-
deren Bewerber ernennen.
Die Kandidaten können gegen die Entschei-
dung des Arbeiterrates Beschwerde beim Ge-
meindeparlament einlegen. Bei Verletzung 
von Verfahrensvorschriften kann das Parla-
ment das gesamte Verfahren aufheben, eben-
so, wenn der ernannte Bewerber nicht die vor-
geschriebenen Voraussetzungen erfüllt. Die 
Tatsache, daß die Gemeinden in diesem Fall 
Richter in eigener Sache sind, wird allerdings 
zunehmend kritisiert und statt dessen die Ein-
schaltung unabhängiger Gerichte gefordert.
Aufgabe des Direktors ist die Repräsentation 
der Unternehmung nach außen und die Siche-
rung der Funktionsfähigkeit des Unterneh-
mens. Entgegen diesen formalen Bestimmun-
gen des Gesetzes ist die Machtstellung des 
Direktors seit jeher weit stärker gewesen, als 
es der dezentralen 
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Konzeption der Arbeiter-
selbstverwaltung entspricht. „Von seinen Fä-
higkeiten und seiner Geschicklichkeit und nicht 
zuletzt von der Möglichkeit, Macht auszuüben, 
hängt letzlich das Funktionieren des Systems 
der Arbeiterselbstverwaltung ab." ) Da Un-
ternehmensleitung wirtschaftliche Urteilsfä-
higkeit und genaue Kenntnis betriebswirt-
schaftlicher Funktionszusammenhänge voraus-
setzt, über die die Mehrheit des Arbeiterrates 
und auch des Verwaltungsausschusses trotz 
aller Weiterbildungsmaßnahmen nicht ver-
fügt, wird diese Leitungsfunktion in den mei-
sten Fällen nicht, wie gesetzlich vorgesehen,

3) G. Leman, a. a. O., S. 33.

vom Verwaltungsausschuß, sondern vom Di-
rektor wahrgenommen.
Die Verfassungsreform vom 26. Dezember 
1968 hat die Stellung des Managements im 
Betrieb auf Kosten der Org
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ane der Selbstver-
waltung dadurch gefestigt, daß die Arbeitneh-
mer dem Arbeiterrat und damit auch dem Ver-
waltungsausschuß weitgehende Vollmachten 
zum Aufbau einer leistungsfähigen Unterneh-
mensorganisation geben können ).
Da der Vorsitzende des Arbeiterrates, um 
einer Ämterhäufung vorzubeugen, nicht in den 
Verwaltungsausschuß gewählt werden darf, 
der Direktor hingegen von Amts wegen Mit-
glied dieses Ausschusses ist, muß man den 
Verwaltungsausschuß mehr dem Management 
als der Arbeiterselbstverwaltung zuredmen4). 
„Nur in einzelnen Fällen nimmt das Arbeits
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-
kollektiv an der Verwaltung des Unterneh-
mens unmittelbaren Anteil." )

4) Vgl. H. Roggemann, Das Modell der Arbeiter-
selbstverwaltung in Jugoslawien, Frankfurt 1970, 
S. 25.
5) Vgl. ders., a. a. O., S. 82.
•) H. Schleicher, Das System der betrieblichen 
Selbstverwaltung in Jugoslawien, Berlin 196t 
S. 179.
7) Vgl. P. Klinar, Probleme der Selbstverwaltung in 
Jugoslawien, Berlin 1969 (hektographierter Beitrag 
zur Tagung der Deutschen Vereinigung für Politi-
sche Wissenschaft), S. 4.
8) Vgl. A. Deleon, L’Ouvrier Yougoslave: Au 
est-il? Que pense-t-il? A quoi aspire-t-il?, Beograd 
1962, S. 63.

Die Organisation der Selbstverwaltung

7

 ist 
durch zwei verschiedene, ja gegensätzliche 
Strukturmerkmale gekennzeichnet ):
1. die auf der Eigentumsverfassung beruhende 

Kompetenz zur Verwaltung, die dem Ar-
beitskollektiv zusteht, und

2. die fachliche Leitung des Unternehmens 
durch ein qualifiziertes Management.

Das zweite Strukturmerkmal trägt der Tat-
sache Rechnung, daß die Delegierten in den 
Organen der Arbeiterselbstverwaltung nur 
selten in der Lage sind, qualifizierte Entschei-
dungen in betriebswirtschaftlichen Fragen zu 
fällen. Diese Erscheinung steht in einem ge-
wissen Gegensatz zu dem System dezentrali-
sierter innerbetrieblicher Meinungsbildung 
und zum Prinzip der Dezentralisierung der 
Planaufstellung, die durch eine Aufgliederung 
der Unternehmung in kleinere ökonomische 
Einheiten ermöglicht werden soll.

2. Grenzen der Dezentralisisatlon
Während vielfach behauptet wird, jeder Ar

8

-
beiter partizipiere direkt an der Unterneh-
mensleitung ) und beim Arbeiterrat liege das 



„Zentrum betrieblicher Willensbildung 9), zeigt 
es sich immer mehr, daß bei vollständiger De-
zentralisierung der Investitionsentscheidungen 
die Beseitigung struktureller Unterschiede zwi-
schen 
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den einzelnen Landesteilen, insbeson-
dere die Verringerung des erheblichen Ein-
kommensgefälles, unmöglich ist 1).  Auch aus 
diesem Grunde stößt eine weitgehende Dezen-
tralisation auf Schwierigkeiten. Erstrebenswert 
erscheint daher den jugoslawischen Ökonomen 
ein Ausgleich zwischen Partizipation und Effi-
zienz, zwischen demokratischer Dezentralisa-
tion des Managements und der Idee der Unter-
nehmenseinheit ).
Nachdem zunächst der Notwendigkeit integrie-
render zentraler Organe nicht genügend Be-
achtung geschenkt worden war, und dadurch 
ständige Streitigkeiten z
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wischen den einzel-
nen Abteilungen um die Verteilung der Mittel 
ungeachtet des gemeinsamen Unternehmens-
zieles provoziert hatte, wurden vor allem in 
den letzten Jahren als Gegengewicht gegen 
die Entscheidungsdezentralisation ein hoch-
qualifiziertes Management, ein gut funktio-
nierendes Rechnungswesen und ein schneller 
Informationsfluß gefordert ).
Diese Bestrebungen haben dazu geführt, daß 
im Verwaltungsausschuß die technischen und 
öko
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nomischen Fachleute aus der Betriebslei-
tung mit einem wachsenden Anteil vertreten 
sind und daß dieser Ausschuß kein Organ der 
Selbstverwaltung, sondern der Unternehmens-
leitung geworden ist ).
1967 wurden von einem Forscherteam des Ge-
werkschaftsbu

14
ndes von Slowenien 1489 Arbei-

ter und 501 Mitglieder der Kollegien ) aus 
92 slowenischen Industriebetrieben danach

9) J. Hawlowitsch, Die Sozialistische Föderative 
Republik Jugoslawien, in: A. Domes, (Hrsg.), Ost-
europa und die Hoffnung auf Freiheit, Köln 1967, 
S. 212.
10) Vgl. ders., a. a. O., S. 214.
“) Vgl. M. Kamusic, Economic Efficiency and Wor-
kers' Self management, in: M. J. Broekmeyer, 
(Hrsg.), Yugoslav Workers’ Seifmanagement. Pro-
ceedings of a Symposium held in Amsterdam, 
7—9 January 1970, Dordrecht 1970, S. 86 f.
12) Vgl. G. Leman, Ungelöste Fragen im jugoslawi-
schen System der Arbeiterselbstverwaltung, Köln 
1969, S. 44 f.
ls) Vgl. H. Huss, Die Arbeiterselbstverwaltung in 
den Industriebetrieben Jugoslawiens. Zum Modell 
der Selbstverwaltung in einem sozialistischen Staat 
in der Phase der Industrialisierung, Frankfurt a. M. 
1968 (hektographierte Diplomarbeit), S. 21.
“) Unter dem Begriff ist in den meisten Betrieben 
die Unternehmensleitung — zusammengesetzt aus 
dem Direktor und den Leitern der Fachabteilungen 
(Beschaffung, Verkauf, B haltung etc.) — zu 
verstehen.

befragt, wie hoch sie den Einfluß verschiede-
ner Unternehmensorgane einschätzten. Zur Be-
wertung des Einflusse
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s wurde den Befragten 
ein Skalometer mit den Skalenpositionen 1 
bis 4 vorgelegt (1,0 = sehr geringer Einfluß, 
4,0 = sehr großer Einfluß). Neben der tatsäch-
lichen wurde auch die gewünschte Einflußver-
teilung erfragt ).

Sowohl die Kurven der realen wie auch der 
gewünschten Einflußverteilung zeigen das 
Spannungsverhältnis zwischen Arbeiterrat und 
Management (Kollegium). Arbeiter und Ma-
nager vertreten die Auffassung, der Arbeiter-
rat solle den stärksten Einfluß ausüben; beide 
Gruppen stimmen aber auc
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h darin überein, 
daß trotz der Selbstverwaltung das Manage-
ment den stärksten innerbetrieblichen Macht-
faktor darstellt — vor dem Verwaltungsaus-
schuß, dem Arbeiterrat und dem Arbeits-
kollektiv. Dabei wird die Differenz zwischen 
der Macht des Managements und der des 
Arbeiterrates von den Arbeitern noch höher 
veranschlagt als von den Mitgliedern der Kol-
legien. Insgesamt wird eine Umkehrung der 
tatsächlichen Machtverhältnisse gewünscht: 
Die Selbstverwaltungsorgane sollten dem Kol-
legium nicht untergeordnet sein, sondern grö-
ßeren Einfluß als das Management aus-
üben ).
In einem gewissen Gegensatz zu diesem Unter-
suchungsergebnis steht jedoch der Befund 
einer anderen Umfrage17). Danach bezeichne-
ten 70 °/o der Befragten die Führungsrolle der 
Selbstverwaltungsorgane bei der Verteilung 
der persönlichen Einkommen als „vorwiegend 
gesichert“, bei den Entscheidungen über In-
vestitionen für Produktionserweiterungen wa-
ren 60 °/o und bei der Erneuerung und Instand-
haltung des Anlagevermögens 51 °/o der glei-
chen Meinung. Demgegenüber sahen aber 
57,4 °/o der Befragten die Führungsrolle der 
Selbstverwaltungsorgane bei der Planung 
nicht als gesichert an. Die in diesem Umfrage-
ergebnis zum Ausdruck kommende hohe Ein-
schätzung der Rolle der Selbstverwaltungs-
organe kann darauf zurückgeführt werden, daß 
formal diese Organe alle wichtigen Entschei-

15) Vgl. B. Kavcic, Distribucija vpliva v podjetjih 
industrije in rudarstva v Sloveniji (Die Einflußver-
teilung in den Industrie- und Bergwerksbetrieben 
Sloweniens), Ljubljana 1968, S. 21 f.
16) Vgl. B. Kavcic, Distribucija vpliva ..., a. a. O., 
S. 32 ff.
17) Vgl. D. Meier, Leitung, Besteuerung und Finan-
zierung der jugoslawischen Industrieunternehmun-
gen im Vergleich mit deutschen Aktiengesellschaf-
ten, München 1968, S. 51.



düngen fällen, da das Management seine Ent-
scheidungen von der endgültigen Zustimmung 
des Ar
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beiterrates abhängig machen muß, die 
aber nur in den wenigsten Fällen verweigert 
wird. Formelle Entscheidungskompetenz und 
reale Entscheidungsmacht scheinen von den 
Befragten gleichgesetzt worden zu sein ).
Zu einer Rezentralisierung wirtschaftlicher 
Macht hat aber nicht nur diese vom Manage-
ment beherrschte innerbetriebliche Einflußver-
teilung geführt, sondern auch der wac

19

hsende 
Anteil der Banken an der Finanzierung der 
Investitionen, der sich von 1961 bis 1968 von 
0,90/0 auf 47,1% erhöht hat, während sich 
der Anteil der Gemeinden von 61,7 0/0 auf 
15,7 % verringerte und der Anteil der Unter-
nehmen mit 31,2% im Jahre 1968 gegenüber 
29,5% im Jahre 1961 nahezu konstant 
blieb ).
Voraussetzung für eine dezentralisierte Unter-
nehmenslenkung ist die Delegation vop dis-
positiven Funktionen und von Initiativbefug-
nissen, weiterhin die De
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legation von Verant-
wortung an die betreffenden innerbetrieblichen 
Instanzen ). Diese Dezentralisation wird aber 
im jugoslawischen System dadurch einge-
schränkt, daß zahlreiche, für die Unterneh-
menspolitik wichtige Entscheidungen (Preis-
bildung, Investitionspolitik) dem Staat Vor-
behalten bleiben. In Angelegenheiten, die den 
Entscheidungsträgern der Arbeiterselhstver-
waltung keinen klar erkennbaren Vorteil ein-
bringen, ist in der Regel eine schwerfällige 
und langsame Beschlußfassung zu erwarten, 
während auf der anderen Seite die Instanzen-
wege verkürzt und die Sachnähe der Ent-
scheidungen verbessert werden kann.
Da nach den Reformen von 1965 „ ... allzu 
souveräne Beschlüsse mancher Kollektive in 
der Einkommensverteilung mit den Investi-
tionsnotwendigkeiten nur schwer zu vereinba-
ren waren" 218), wurde 1968 die Stellung des 
Managements so sehr gestärkt, daß vor der 

18) Diese Betrachtungsweise kennzeichnet auch die 
Kommentare zu den Unternehmensverfassungen. 
Vgl. hierzu J. Kristan, On the Social Order of the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia, in: Sta-
tute of the Rubber Factory „Sava", Kranj 1966, 
S. VII.
19) Vgl. D. Gorupic, J. Paj, „Workers" Self-Mana-
gement in Yugoslav Undertakings, Zagreb 1970, 
S. 31.
20) Vgl. K. Junckerstorff, Internationaler Grundriß 
der wissenschaftlichen Unternehmensführung, Ber-
lin 1964, S. 193 ff.
21) F. U. Fack, Tücken der Selbstverwaltung — Der
Modellfall Jugoslawien, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 14. Oktober 1970, S. 17.

Gefahr einer „Selbstentmachtung der Arbeiter-
räte" gewarnt wurde. Diese Entmachtung 
scheint jedoch eine notwendige Voraussetzung 
für die Koordination der Investitionsentsdiei-
düngen und damit für die Funktionsfähigkeit 
des gesamten ökonomischen Systems zu sein 
Ohnehin ist offen, welcher faktische Entschei-
dungsspielraum den Gremien der Selbstver-
waltung angesichts des dominierenden Partei-
und Gewerkschaftseinflusses noch verbleibte. 
Auch ohne offene staatliche Interventionen ist 
der Einfluß der Partei auf die Entsch

23
eidungen 

der Selbstverwaltungsorgane gesichert ). Vor-
rangige Aufgabe der Mitglieder des Bundes 
der Kommunisten Jugoslawiens in den Grund-
organisationen der ökonomischen Einheiten ist 
es, durch eine rege Beteiligung an der Arbeit 
der Selbstverwaltnngsorgane „nichtsozialisti-
sehe Tendenzen" zurückzudrängen. Dement-
sprechend beträgt der Anteil der Parteimitglie-
der in der gesamten Arbeiterschaft nur 12%, 
in 

5%2
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4
den Arbeiterräten dagegen 31 % und in 

den Verwaltungsausschüssen sogar 41,5 9/o) . 
Die Partei ist daher grundsätzlich in der Lage, 
die Unternehmenspolitik durch die aktive Mit-
arbeit ihrer Mitglieder in den Selbstverwal-
tungsorganen zu kontrollieren und zu 
steuern ),
Nach seiner eigenen. Erklärung erkennt der 
jugoslawische Gewerkschaftsbund die führende 
Rolle des Bun

26

des der Kommunisten Jugosla-
wiens (BdKJ) an, billigt sein Programm und 
setzt sich für seine Realisierung ein ). Die 
Kandidatenliste für die Wahlen zu den Arbei-
terräten werden von den Gewerkschaften auf-
22) 97 % der Direktoren der jugoslawischen Unter-
nehmen gehören dem „Bund der Kommunisten 
Jugoslawiens" an.
22) Vgl. D. Meier, a. a. O., S. 38 f.
24) Vgl. D. Meier, a. a. O., S. 39.
25) Entgegengesetzter Auffassung ist Pejovich, der 
seine Meinung mit dem Rotationsprinzip bei den 
Wahlen zu den Selbstverwaltungsorganen begrün-
det, aber dennoch zugibt, daß „from the static 
aspect the Institution of the Workers Council does 
not appear very promising and attractive.“ S. Pejo-
vich, The Markef-Planned Economy of Yugoslavia, 
Mineapolis 1966, S. 90. Demgegenüber weist Rau-
pach darauf hin, daß sich die Partei ihren Einfluß 
auf Selbstverwaltung und Management durch be-
triebliche Parteizellen gesichert habe. (Raupach, 
Arbeiterselbstverwaltung im jugoslawischen und 
im sowjetischen System, in: Gegenwartskunde, 
Jg. 19, 1970, Heft 3, S. 235); vgl. ferner S, Stan-
kovic, Zwanzig Jahre Arbeiterselbstverwaltung in 
Jugoslawien, in: Osteuropäische Rundschau, Jg 
XVI, August 1970, Nr. 8, S. 11.
26) Vgl. A. Adamovitch, Yugoslavia — Worker and 
Factory, in: V. Gsovskl, K. Grzybowski, (Hrsg), 
Government, Law and Courts in the Soviet Union 
and Eastern Europe, London—Den Haag 19591 
Bd. 2, S. 1601. 



gestellt. Zwar können die Arbeiter zusätz-
liche Bewerber in die Listen eintragen, machen 
von diesem Recht aber nur äußerst selten Ge-
brauch. Die dominierende Stellung der Ge-
werkschaften bei den Wahlen zu den Selbst-
verwaltungsorganen und ihre Unterordnung 
unter den BdKJ machen diesen nach, wie vor 
zur „ausschlaggebenden politischen Autori-
tät"27 ) auch in den Unternehmen28 ). In den 
Resolutionen seines neunten Kongresses im 
Mai 1969 hat es der BdKJ als eine „undemo-
kratische", gegen das Selbstverwaltungs-
system gerichtete Tendenz bezeichnet, wenn 
unter Berufung auf vollständige Demokratie 
gefordert werde, er solle sich in den Ent-
scheidungsprozessen des Selbstverwaltungs-
systems neutral verhalten 29 ).

32) V. Vodopivec, Die Gewerkschaften im jugosla-
wischen System der Selbstverwaltung, in: Gewerk-
schaftliche Monatshefte, 21. Jg., Juli 1970, S. 403.
33) P. Romac, J. Frani, Les ouvriers gerent les 
usines, Beograd 1962, S. 54.
34) J. G. Reißmüller, Was „Wirtschaftsreform" in 
Jugoslawien heißt, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 25. Mai 1971, S. 13.
35) Vgl. G. Leman, Stellung und Aufgaben.. 
a. a. O., S. 57.
36) Vgl. hierzu auch Arbeitskreis Dr. Krähe der
Schmalenbachgesellschaft, Unternehmensorganisa-
tion. Aufgaben und Abteilungsgliederung in der 
industriellen Unternehmung, Köln und Opladen 
19634, S. 18.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen kann 
von Neutralität in der Tat keine Rede sein. 
Im 
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Gegenteil: Die enge personelle Verzahnung 
von Arbeiterräten, Gewerkschaften und Partei 
gewährleistet eine umfassende politische Kon-
trolle der Entscheidungen der Selbstverwal-
tungsorgane ).
Auf die Frage: „Wer hatte nach Ihrer Ansicht 
bis jetzt den entscheidenden Einfluß auf Wahl 
und Ablösung der Unternehmensdirektoren?" 
nannten bei einer Repräsentativumfrage 
42,70/0 der Befragten das Gemeinde- und 
Kreiskomitee des Bundes der Kommunisten, 
20, % das Gemeindeparlament, 15,8 % ein-
zelne politische Funktionäre und nur 8,4 % 
Arbeiterrat und Verwaltungsausschuß sl). Der 
Einfluß der politischen Organe auf die perso-
nelle Besetzung der Unternehmensspitze ist 
also nicht zu unterschätzen, der Einfluß der 
Selbstverwaltungsorgane demgegenüber ge-
ring. Zwar muß der Direktor nicht unbedingt 
Mitglied des Bundes der Kommunisten sein, 
aber seine „ideologische Festigkeit" darf kei-
nen Anlaß zu Zweifeln geben.

27) J. Kolaja, Workers' Councils: The Yugoslav 
Experience, London 1965, S. 66.
28) Zur Zeit streben die Gewerkschaften neue 
Rechte an (Gesetzgebungsinitiative, parlamentari-
sches Beschwerderecht), die sie durch die Verfassung 
garantieren lassen wollen.

29)  Vgl. The Resolutions of the Nineth Congress of 
the League of Communists of Yugoslavia: The 
Socialist Development in Yugoslavia on the Basis 
of Self-Management and the Tasks of the League of 
Communists, in: Yugoslav Survey, vol. X, No. 2, 
May 1969, S. 43.
30 Vgl. D. Gorupi, J. Paj, a. a. O„ S. 208.
31) Vgl. K. H. Jäger, Arbeiterselbstverwaltung und 

gesellschaftliches Eigentum. Ein Beitrag zum Status 
jugoslawischer Unternehmen, Stuttgart—Berlin— 
Köln—Mainz 1969, S. 70.

Gegenüber den Selbstverwaltungsorganen be-
anspruchen die Gewerkschaften eine „gleich-
artig autonome Position" 32)  und verstehen 
sich zugleich als „integrierenden Bestandteil 
der direkten sozialistischen Demokratie“ 33). 
Entsprechend ho

34

ch ist der Einfluß der Gewerk-
schaften und der Partei auf die Personalpolitik 
der Unternehmen. „Viel mehr als in Italien 
oder Frankreich zieht in Jugoslawien die poli-
tische Obrigkeit an den Fäden der Personal-
politik, wenn es um die Führungsposten in den 
Großunternehmen geht ... Schließlich ist es 
nicht realistisch, zu erwarten, die jugosla-
wische Partei, die das politische Machtmonopol 
festhält, werde ihre Hände völlig von der 
Wirtschaft lassen." )
Neben der auf den Staat zurückgehenden Ein-
schränkung der Dezentralisation ökonomischer 
Entscheidungskompetenzen wird die Delega-
tion von Funktionen auch nur soweit vorge-
nommen, als „ ... dies ohne Schaden für die 
Erfüllung der Unternehmensaufgabe gesche-
hen kann" 35 ). Rechnungswesen und Planung 
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unterstehen daher auch weiterhin der Unter-
nehmensleitung ). Auch in der neuen Organi-
sationsform gleichberechtigter ökonomischer 
Teilbereiche des Unternehmens werden die 
wichtigsten ökonomischen Funktionen von der 
koordinierenden Verwaltungsabteilung wahr-
genommen, der der Direktor und die Abteilun-
gen Planung, Analyse, Organisation und Ent-
wicklung angehören. Zwar ist dieses Koordi-
nationsgremium an die Beschlüsse der Organe 
der Arbeiterselbstverwaltung gebunden, ver-
fügt aber dennoch über eine relativ starke 
Position innerhalb der Unternehmung, zumal 
die dispositiven Funktionen doch letztlich von 
den fachlich qualifizierten Verwaltungsorga-
nen des Unternehmens ausgeübt werden.
Daß alle wichtigen unternehmensrelevanten 
Entscheidungen auf Sitzungen des Arbeiter-
rates und des Verwaltungsausschusses unter 
Hinzuziehung der jeweils zuständigen Abtei-
lungen und Fachkommissionen gefällt werden, 32



steht dem nicht entgegen. Denn aufgrund der 
niedrigeren fachlichen Qualifikation der Mit-
glieder der Selbstverwaltungsorgane ist anzu-
nehmen, daß die Manager und Fachkommissio-
nen sich bei d
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iesen Beratungen ohnehin leich-
ter durchsetzen und den Informationsfluß 
selektiv beeinflussen. Die Funktionsfähigkeit 
der ökonomischen Einheiten wie des gesamten 
Unternehmens hängt somit weitgehend von 
der Person des Direktors und des Leiters der 
ökonomischen Einheit ab, da ihnen im Rahmen 
ihrer dispositiven und administrativen Funk-
tionen ein weiter Entscheidungsbereich ver-
bleibt ).
Ohnehin wird die Autonomie der Arbeiter-
selbstverwaltung durch „Nebenhierarchien" 38 ) 
(Gewerkschaft, Partei) in Frage gestellt. Dem-
gegenüber hat es der in der betrieblichen 
Machthierarchie an der Spitze stehende Direk-
tor vor allem in den Unternehmen mit einem 
hohen Zentralisierungsgrad verstanden, seine 
Position auch gegenüber den Kontrollorganen 
der Selbstverwaltung zu festigen. Je höher 
der Zentralisierungsgrad — dieser Zusammen-
hang gilt für die Mehrzahl aller Betriebe —, 
um so mehr bilden der Direktor, der Vorsit-
zende des Verwaltungsausschusses, der Vor-
sitzende des Arbeiterrates, der Vorsitzende 
der betrieblichen Parteiorganisation und der 
Vorsitzende der Betriebsgewerkschaftsgruppe 
das eigentliche Machtzentrum des Betriebes. 
Widerstände gegen die Unternehmenspolitik 
können so in den verschiedensten Unterneh-
mensbereichen von den jeweiligen Macht-
repräsentanten abgefangen werden. Neben 
dieser für die meisten Unternehmen typischen 
Fünferkonstellation gibt es in manchen Betrie-
ben auch Dreierkonstellationen (aus Direktor, 
Vorsitzendem des Verwaltungsausschusses 
und Vorsitzendem der betrieblichen Partei-
organisation), die in ihrer Struktur unmittelbar 
an die Epoche der Zentralverwaltungswirt-
schaft anknüpfen. Dies um so mehr, als der 
Direktor in der Regel auch eine starke Stel-
lung in der Parteiorganisation innehat und 
durch seine gesetzliche Mitgliedschaft im Ver-
waltungsausschuß indirekten Einfluß auf den

37) In diesem Punkt ist die ideologisch ausgerich-
tete jugoslawische Fachliteratur wenig informativ, 
da normative Aussagen mit explikativen Aussagen 
verknüpft, die faktische Kompetenzabgrenzüng 
zwischen Arbeiterselbstverwaltung und Unter-
nehmensleitung nicht ausreichend analysiert und 
der Unterschied zwischen anordnender und ausfüh-
render Tätigkeit im Sinne der marxistischen Theo-
rie ideologisch abgeschwächt oder gar geleugnet 
wird. Vgl. G. Leman, a. a. O., S. 67.
38) H. Schleicher, a. a. O., S. 411 ff.

Arbeiterrat ausüben kann, während er auf der 
anderen Seite weitgehend von politischen 
Institutionen abhängig ist.
Aufgrund dieser innerbetrieblichen Machtkon. 
zentration, der dem Direktor zur Verfügung 
stehenden Disziplinierungsmittel und Entschei-
dungskompetenzen in personalpolitischen Fra-
gen, kommt die „Initiative von unten" in der 
Arbeiterselbstverwaltung „nur sehr mittel-
bar" 39)  zum Ausdruck:
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 „Gerade die Einfüh-
rung der Arbeiterselbstverwaltung hat im 
jugoslawischen Betrieb die Institutionalisie-
rung neuer betrieblicher Hierarchieformen ge-
zeitigt" ),  die sich in der Schlüsselposition des 
Direktors für die Funktionsfähigkeit des Unter-
nehmens verfestigen. Das Rotationsprinzip, 
d. h. der für Arbeiterrat und Verwaltungsaus-
schuß obligatorische periodische Amtswechsel, 
gilt bezeichnenderweise nicht für die Position 
des Direktors, der sowohl den kollektiven 
Verwaltungsorganen des Betriebes als auch 
den staatlichen Organen der zentralen Wirt-
schaftsverwaltung verantwortlich ist*) und 
der die „auch ökonomisch zweckmäßige Füh-
rungskontinuität" 42) sichern soll.

39) H. H. Wolter, Die Entwicklung der kommunisti-
schen Bewegung Jugoslawiens. Ihr Kampf um die 
Machtergreifung und den Ausbau der sozialisti-
schen Ordnung .München 1961 (Diss.), S. 102.
40) H. Schleicher, a. a. O., S. 263 f.
41) Das Parteiorgan „Borba“ bezeichnet den Direk-
tor daher als „gesellschaftlichen Hermaphrodit' 
(zitiert nach G. Leman, Ungelöste Fragen im jugo-
slawischen System der Arbeiterselbstverwaltung, 
a. a. O., S. 3). Zur Position des Direktors siehe 
ferner: J. Teichert, Die kollektive Selbstverwaltung 
der Betriebe im Rahmen der Arbeiterselbstverwal-
tung in Jugoslawien, Bonn 1959 (Diss.), S. 89 ff.
42) H. Roggemann, a. a. O., S. 90; vgl. auch R. Lukic, 
Hauts fonctionnaires et hommes politiques en 
Yougoslavie, Paper zum VIII. Weltkongreß der 
International Political Science Association, Mün-
chen 1970, S. 2.
43) Vgl. P. Klinar, a. a. O., . 6: „Es ist daher augen-
scheinlich, daß die Arbeiter in der Selbstverwal-
tung keine solche Rolle und Einfluß haben, wie aus
den theoretischen Ausgangspunkten der Selbstver-
waltung hervorgeht."

Aus Gründen effizienter Unternehmensführung 
ist der Grad der Dezentralisation ökonomischer 
Entscheidungen im jugoslawischen System so-
mit geringer, als vielfach angenommen wird, ge-
ringer auch, als es dem Dezentralisationsprin-
zip dieses Systems entspricht 43). Die Arbeiter-
Selbstverwaltung hat sich von ihrer ursprüng-
lichen direktdemokratischen Konzeption auf-
grund eines erheblichen Grades an Professio-
nalisierung und Zentralisierung entfernt und 
stellt ein Mischsystem zentraler und dezen-
traler ökonomischer Entscheidungsmechanis-



men dar, das den systematischen Einwänden 
gegenüber der Funktionsfähigkeit von Räte-
modellen bereits teilweise Rechnung trägt.

Eine vollständige Dezentralisierung ökonomi-
scher Entscheidungsprozesse dür
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fte vor allem 
durch zwei Faktoren verhindert worden sein: 
die permanente Überforderung der Beleg-
schaftsvertreter in betriebswirtschaftlichen Fra-
gen ) und die fehlende Koordinierung der Un-
ternehmensentscheidungen durch den Markt-
p

45
reismechanismus, da die Preise größtenteils 

behördlich gebunden sind ). Eine Rezentrali-
sierung der Investitionsentscheidungen, eine 
vers
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tärkte behördliche Preiskontrolle und eine 
Einschränkung des Selbstverwaltungssystems 
konnten daher nicht ausbleiben ).

An die Stelle der ursprünglichen Konzeption 
der lleinbestimmung der Arbeiter ist ein Sy-
stem der Mitbestimmung getreten, das bei der 
Kandidatenaufstellung und bei der Kontrolle 
der Unternehmensleitung durch zentralistische 
Tendenzen gekennzeichnet ist. Die Gewerk-
schaftsgruppen verfügen faktisch über ein Mo-
nopol bei der Kandidatenaufstellung für die 
Arbeiterräte. Daher drängt sich die Schluß-
folgerung auf, daß der faktische Einfluß der 
jugoslawischen Arbeiter auf die Unterneh-

mensleitung zumindest nicht größer ist als der 
entsprechende innerbetriebliche Einfluß der 
Arbeitnehmer in der Bundesrepublik. Vor 
allem gegenüber der paritätischen Mitbestim-
mung in der Montanindustrie läßt sich ein 
deutliches Defizit der jugoslawischen „Selbst-
verwaltung" feststellen.
Auch die jugoslawischen Unternehmen haben 
der Tatsache Rechnung getragen, daß unmit-
telbare Selbstverwaltung in größeren ökono-
mischen Einheiten und eine Delegation von 
Entscheidungskompetenzen an gewählte Gre-
mien und an das Management unumgänglich 
ist, sofern ein Mindestmaß ökonomisch

4
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7
er Lei-

stungsfähigkeit gewährleistet sein soll ).  Ur-
sprünglich als ein nach den Prinzipien des 
Rätesystems organisiertes syndikalistisches 
Modell konzipiert, hat sich das jugoslawische 
System de facto zu einer Form des „Manager-
sozialismus" entwickelt ).  Der Widerspruch 
zwischen zentraler Leitung und lokaler Auto-
nomie, zwischen kollektiver Leitung und Ein-
mannführung, zwischen direktdemokratischen 
Entscheidungsmechanismen und zentraler Pla-
nung und Koordination hat sich ebenso wie in 
den kommunistischen Staaten Osteuropas als 
unauflösbar erwiesen — wenn auch in einem 
anderen organisatorischen Rahmen.

II. Das Apathieproblem

angesehen wird. Auch hier nimmt das Arbeits-
kollektiv nur in wenigen Fällen unmittelbaren 
Anteil an der Unternehmensleitung 50

51

) und an 
der Unternehmensorganisation, die weiterhin 
hierarchisch strukturiert ist ). In den jugosla-
wischen Arbeiterräten haben sich darüber hin-
aus stabile Partizipationsdifferenzen herausge-
bildet. Empirische Analysen der sozioökonomi-
schen Zusammensetzung der jugoslawischen

44) Vgl H. Apel, Ist das jugoslawische Modell ein 
Vorbild?, in: Der Volkswirt, 24. Jg.r Nr. 19, 8. Mai 
1970, S. 39.

45) Vgl. hierzu den Beitrag von H. Raupach, in: 
Westdeutsches Fernsehen, HA Wissenschaft und 
Erziehung, Varianten im Sozialismus — Zur Öko-
nomie unserer östlichen Nachbarn — Folge 6: Das 
jugoslawische Experiment, Köln 1969, hektogra-
phiertes Manuskript, S. 22.
46) Vgl. Jugoslawien — Auf dem Weg zum „offe-
nen System'1, in: Der Volkswirt, 24. Jg., Nr. 10, 
6. März 1970, S. 39; vgl. ferner F. Cerne, Demo-
kratisierung der Wirtschaftspolitik in Jugoslawien, 
in: A. F. Utz, H. B. Streithofen (Hrsg.), Demokratie 
und Mitbestimmung, Stuttgart 1970.

1. Intensität der Partizipation

Die Apathie- und Kontrollprobleme direkt-
demokratischer Organisationsmodelle können 
in vielen sozialisti

49
schen Organisationen fest-

gestellt werden   51). Das gilt auch für die jugo-
slawische Arbeiterselbstverwaltung, die als 
ein Modell wirtschaftlicher Selbstbestimmung 
durch betriebliche Selbstverwaltungsorgane

48) Vgl. hierzu die von Wiles entwickelte Syste-
matik der Eigentümer- und Koordinationsmodelle, 
insbesondere die Modelle III und VII (J. P. D. 
Wiles, The Political Economy of Communism, 
Oxford 1964, S. 4 und 10). Nach Stojanoyic darf 
sozialistische Demokratie nicht mit vollständiger 
Dezentralisierung gleichgesetzt werden: „Wenn-
gleich die sozialistische Demokratie zweifelsohne 
einen hohen Grad an unmittelbarer und dezentrali-
sierter Beschlußfassung voraussetzt, kann sie Ver-
mittlung und Zentralisierung doch nicht ausschlie-
ßen.“ (S. Stojanovic, Kritik und Zukunft des So-
zialismus, München 1970, S. 101).

49)  Vgl. H. Schellhoss, Apathie und Legitimität, 
München 1967; vgl. ferner A. Hegedüs, Sociological 
Problems of the social management, Siofok 1967.
50) Vgl. H. Schleicher, a. a. O., S. 179.
51) Vgl. E. Michel, a. a. O„ S. 117 ff.

47) Vgl. E. Michel, Sozialgeschichte der industriellen 
Arbeitswelt, Frankfurt a. M. 1953’, S. 117 bis 121; 
H. Roggemann, a. a. O., S. 73 und 89.



Arbeiterräte haben ergeben, daß die qualifi-
zierten Arbeitneh
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mer überdurchschnittlich in 
den Arbeiterräten vertreten sind, während die 
niedrigeren Qualifikationsgruppen deutlich 
unterrepräsentiert sind ).

Tabelle 1

Arbeitnehmerrepräsentation im jugoslawischen
System de 53r Arbeiterselbstverwaltung )

Die überdurchschnittliche Beteiligung der qua-
lifizierten Arbeitnehmer deutet auf eine ent-
sprechende innerbetriebliche Machtposition 
dieser Gruppe hin, die vor allem auf zwei Fak-
toren zurückzuführen ist: Einmal achten die 
Gewerkschaften bei der Nominierung der Kan-
didaten auf eine ausreichende berufliche Qua-
lifikation. Zum andern kennzeichnet die quali-
fizierten Arbeitnehmer auch in den außerbe-
trieblichen Tätigkeitsbereichen (kulturelle 
Verbände, soziale Organisationen etc.) ein hö-
heres Maß an Aktivität. Außerdem entspricht 
dem Qualifikationsgefälle innerhalb der Ar-
beitnehmerschaft ein Bildungsgefälle, das die 
bereits bestehenden Differenzen beruflicher,
52) Vgl. H. Schleicher, a. a. O„ S. 327 ff.
53) H. Roggemann, a. a. O., S. 119. 

sozialer und politischer Aktivität noch weiter 
verstärkt. Während mehr als ein Drittel aller 
jugoslawischen Arbeitnehmer der Kategorie 
der unqualifizierten Arbeitskräfte zugerechnet 
werden muß, sind diese in den Arbeiterräten 
mit weniger als 10% repräsentiert. In den Ent-
scheidungs- und Meinungsbildungsprozessen 
der Selbstverwaltungsorgane sind diese Parti-
zipationsdifferenzen noch größer: Im Verhält-
nis zu den halbqualifizierten sind die hochqua-
lifizierten Arbeitnehmer an den Beratungen 
und Entscheidungen der Arbeiterräte durch-
schnittlich um das 39fache stärker beteiligt 54). 
Infolgedessen gibt es in den Gewerkschaften 
bereits intensive Diskussionen darüber, ob die 
Selbstverwaltungsgremien nur die aktiveren 
oder alle Arbeiter repräsentieren. Wie sozial-
empirische Analysen der Ursachen unter-
schiedlicher Partizipationsbereitschaft ergeben 
haben, hängt die Bereitschaft der Arbeiter zur 
Mitarbeit in den Selbstverwaltungsgremien 
vor allem von ihrer Zufriedenheit mit den all-
gemeinen Arbeitsbedingungen ab, wobei er-
höhte Partizipation diese Zufriedenheit ver-
stärkt* ). Frustrationen entstehen dadurch, daß 
auch bei den Mitgliedern der Arbeiterräte das 
wahrgenommene Partizipationsniveau dem 
Partizipationsanspruch nicht gerecht wird56). 
Eine wichtige Ursache dieser Diskrepanz 
dürfte darin zu sehen sein, daß sich das Ma-
nagement des Unternehmens, wie eine ver-
gleichende Studie von Kolaja am Beispiel 
zweier Unternehmen ergeben hat, auf den Sit-
zungen des Arbeiterrates viel häufiger zu 
Wort meldet und seine Vorschläge öfter durch-
setzt als das nicht dem Management zuzurech-
nende 57Personal ).

54) Vgl. G. Leman, Ungelöste Fragen..., a.a.0., 
S. 24.
55) Vgl. J. Obradovic, J. R. P. French, W. L. Rogers, 
Workers’ Council in Yugoslavia. Effects on Per 
ceived Participation and Satisfaction of Workers, 
in: Human Relations. A Journal of Studies towards 
the Integration of the Social Sciences, vol. 
Nr. 5, October 1970, S. 459—471.
56) Vgl. dieselben, a. a. O., S. 469 f.

57) Vgl. J. Kolaja, Workers' Councils, a.a.0 
S. 20 ff.
58) Vgl. ders., a. a. O., S. 71.

Trotz umfangreicher Selbstverwaltungsrechte 
zeigen sich viele Arbeitnehmer gegenüber den 
Problemen der Unternehmenspolitik apathisch: 
Mitglieder des Arbeiterrates, die an ihren Ar-
beitsplatz zurückkehren, berichten nur wenig 
über ihre Tätigkeit in der Selbstverwaltung, 
an der sich die übrigen Arbeiter wenig inter-
essiert zeigen58 ). Durch diese geringe Partizi-
pationsbereitschaft wird das Selbstverwaltungs-



prinzip vor allem in den größeren Unterneh-
men zwangsläufig „restricted to some ex-
tent — zugunsten einer nur periodischen 
Beteiligung an Entschließungsprozessen. Die 
geringe Aktivität der we
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nig qualifizierten Ar-
beiter und die unzulänglichen Sachkenntnisse 
der Mitglieder des Arbeiterrates machen die-
sen bisweilen zu einem Diskussionsforum für 
den Direktor und die technischen und kaufmän-
nischen Leiter ).
Die Ämter der Selbstverwaltungsorgane rotie-
ren nicht im gesamten Arbeitskollektiv, son-
dern innerhalb einer kleinen Gruppe, die den 
übrigen Arb

6
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1
eitern an Information und Quali-

fikation überlegen ist 1). Auch in den letzten 
Jahren hat die Teilnahmeintensität großer 
Teile der Arbeiterschaft nicht nennenswert zu-
genommen, wie die Bereitschaft der Arbeiter 
zur Mitarbeit in den Selbstverwaltungsorga-
nen und der Grad der Ämterrotation zeigen ).
In den meisten Betrieben liegt die Zahl der 
Kandidaten für den Arbeiterrat nur unwesent-
lich über de
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r Zahl der zu besetzenden Plätze. 
„Gegenwärtig scheint Partizipation mehr die 
Möglichkeit und Apathie, mehr die Wirklich-
keit der Arbeiterselbstverwaltung zu kenn-
zeichnen." )
Nach einer in 111 slowenischen Industrie- und 
Bergbaubetrieben durchgeführten Umfrage in-
teressieren sich die Arbeiter in den Unterneh-
men vor allem für Informationen über die Ent-
wicklung ihres persönlichen Einkommen

64

s 
(72 °/o), das Unternehmensergebnis (61 °/o) und 
Sozialleistungen (40 o/o) — aber kaum für die 
Arbeit der Selbstverwaltungsorgane (5 %) ). 
Dieses Desinteresse bezeichnen Sweezy und 
Hubermann als eine zwangsläufige Erschei-
nung; denn es würden keine überzeugenden 
Anstrengungen unternommen, statt materieller 
Anreize immaterielle Anreize durch sozialisti-

sehe Erziehung und Propaganda stärker zu be-
tonen 65 ). Infolgedessen reproduziere das jugo-
slawische Erziehungssystem alte Wertmuster 
und begünstige dadurch die »Privatisierung“ 
der Arbeiter, die sich nur noch für den Kon-
sum, nicht aber für die gesellschaftlichen Be-
lange der Selbstverwaltung interessierten. Die-
ser Erklärungsansatz verrät zunächst eine Par-
tizipationsnorm, die nur durch totalitäre Indok-
trination erfüllt werden kann und übergeht die 
eigentlichen Ursachen für die geringe Teilnah-
meintensität: unzureichende Qualifikation für 
eine Mitarbeit in den Selbstverwaltungsorga-
nen, lange Anfahrtswege zwischen Arbeits-
platz und Wohnung und vor allem Nebenbe-
schäftigungen zur Erzielung zusätzlichen Ein-
kommens. Der Forderung nach intensiver Parti-
zipation wird auch in Zukunft das komplexe 
Rollengefüge einer Industriegesellschaft ent-
gegenstehen.
Aus diesen Gründen kommen die direktdemo-
kratischen Organisationselemente 
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im System 
der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung 
„nur sehr mittelbar“ ) zum Ausdruck und de-
monstrieren selbstelektive Tendenzen in Räte-
organisationen.

2. Grenzen direktdemokratischer Partizipation 
im Unternehmen

Unter Berufung auf das „jugoslawische Mo-
dell" werden auch in westlichen Industri
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ege-
sellschaften Forderungen nach rätedemokra-
tischer Leitung von Betrieben mit erweiterten 
Möglichkeiten direktdemokratischer Partizipa-
tion begründet. Drei Annahmen liegen dieser 
Forderung zugrunde ):
1. Die durch hohe Produktivitätsfortschritte 

ermöglichte zeitweilige Freisetzung der Ar-
beitstätigkeit biete bisher unbekannte 
Möglichkeiten der Weiterbildung und 
könne dadurch Wissensunterschiede zwi-
schen Management und Arbeiterschaft be-
seitigen.

2. Die Arbeitstätigkeit könne durch Verzicht 
auf „künstlich" geweckten Konsum auf die 
Befriedigung „wahrer" Bedürfnisse redu-
ziert werden.

59) M. Mesaric, The Impact of Automation on the
Organization and Management of the Socialist 
Undertaking (under Conditions of Workers' Self-
management), Zagreb 1970, S. 15.
60) Vgl. G. Lemän, Ungelöste Fragen . . ., a. a. O.,
s. 23; D. Meier, a. a. O., S. 43.
61) Vgl. H. Huss, a. a. O., S. 106.
62) Entsprechend gering ist auch die Beteiligung an 
den Versammlungen der Gewerkschaften: 70% der 
Teilnehmer melden sich niemals zu Wort. Vgl. 
hierzu B. Kavcic, The Employees' Estimates, Opi-
nions and Attitudes Concerning Labour Unions, in: 
Revue Internationale de Sociologie, Serie II, vol. 
V, 1969, Nr. 2, S. 117 f.
63) H. Huss, a. a. O„ S. 118.
’* * * * * * * * * 64) Vgl. J. Paj, Forms of Organization of Workers' 
Self-Management and its Functioning, in: D. Goru-
Pi, J. Paj, Workers' Self-Management in Yugoslav 
Undertakings, Zagreb 1970, S. 131.

65) Vgl. L. Hubermann, P. M. Sweezy, Peaceful 
Transition from Socialism to Capitalism?, in: 
Monthly Review, vol. 15, Nr. 11, 1964, S. 579 f.
66) H. H. Wolter, Die Entwicklung der kommunisti-
schen Bewegung Jugoslawiens, a. a. O., S. 102.
67) Vgl. G. A. Ritter, G. C. Behrmann, A. Hahn, 
Rätesystem, in: Staatslexikon, Freiburg 1970*, Bd. 
11, S. 48.



3. Durch technische Hilfsmittel (Computer 
etc.) könne in speziellen innerbetrieblichen 
Entscheidungssituationen das erforderliche 
Maß fachlicher Kompetenz verringert wer-
den.

Diesen Annahmen sind jedoch mehrere Ein-
wände entgegenzuhalten, die durch die Intensi-
tät der Partizipation im jugoslawischen Selbst-
verwaltungssystem bestätigt werden:

zu 1) Die für die Zukunft erforderlichen be-
ruflichen Qualifikationen erfordern grö-
ßere zusätzliche Spezialkenntnisse, so 
daß die auf dieser Spezialisierung be-
ruhenden Wissensunterschiede auch bei 
wachsendem durchschnittlichen Wis-
sensniveau nicht automatisch aufgeho-
ben werden.

zu 2) Da alle Bedürfnisse im sozialkulturel-
len Prozeß vermittelt werden, ist jede 
Trennung zwischen „wahren" und 
„künstlichen" Bedürfnissen willkür-
lich68 ). Jede Einschränkung des Bedarfs 
auf „wahre" Bedürfnisse wäre ohne 
zusätzliche Zwangsmittel nicht durchzu-
setzen.

69) Vgl. P. Kovac, Developement de l’Autogestion
en Yougoslavie, Beograd 1961, S. 6.
70) V. Vodopivec, Die Gewerkschaften im jugo-
slawischen System der Selbstverwaltung, a. a. 0., 
S. 404.
71) Vgl. E. Blum, Workers’ Management of an Enter-
prise and its Direktor, in: Socialist Thought and 
Practice, No. 38, January-March 1970, S. 31; Paj, 
Empirical Investigation of the Development of 
Workers' Management and of the Behaviour of 
Workers Performing Managerial Functions, in: D 
Gorupic, J. Paj, Workers' Self-Management in 
Jugoslav Undertakings, Zagreb 1970, S. 198.
72) Vgl. V. Vodopivec, Die Gewerkschaften . •" 
a. a. O„ S. 404 f.
73) Vgl. J. Zupanov, Egalitarizam i Industrijalizam 
in: Sociologija, Jhg. 12, Beograd 1970, Heft 1, S. 45
74) Vgl. H. Roggemann, a. a. O., S. 25.

zu 3) Die Komplexität betriebswirtschaftlicher 
Vorgänge bedingt zwangsläufig kom-
plizierte Entscheidungssituationen. 
Technische Hilfsmittel können hier nur 
in geringem Umfang entlastend wirken.

Beschränken sich die Arbeiterräte dagegen 
darauf, dem Management bestimmte Richt-

linien für die Unternehmenspolitik vorzu. 
schreiben, bleibt das Kontrollproblem zumin-
dest bei der Anwendung dieser Richtlinien un-
gelöst.
Auch die Schöpfer der jugoslawischen Arbei-
terselbstverwaltung waren davon ausgegan-
gen, daß ein stabiles Selbstverwaltungssystem 
die individuellen und kollektiven Interessen 
der Bürger harmonisieren würde 69 ). Daß diese 
Erwartung trügerisch war, wird inzwischen 
auch von jugoslawischen Gewerkschaftlern 
eingesehen: „Das gesellschaftlich-wirtschaft-
liche System nach der Reform hat
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 den Prozeß 
der Bildung einer sozialen Differentiation be-
schleunigt und begünstigt." )
Viele Arbeiter zeigen mangelndes Vertrauen 
in die Wirtschaftsreform, verhalten sich passiv 
und wenden sich auch von den Gewerkschaften 
ab. In den Arbeiterräten dominieren Aibeiter 
mit besserer Ausbildung und höherer fachli-
cher Qualifikation, während Arbeiter mit ge-
ringer beruflicher Qualifikation — vor allem 
aus der Produktion — in den Selbstverwal-
tungsgremien erheblich unterrepräsentiert 
sind 71 ). Diese Differenzierung wird damit be-
gründet, daß sie den wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Fortschritt fördere, der durch 
jeden „Egalitarismus" beeinträchtigt werde72 ). 
Jugoslawische Soziologen vertreten die Auf-
fassung, das „Gleichheitssyndrom", d. h. die 
Forderung nac
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h einer egalitären Verteilung 
von Einkommen, sozialer Macht und sozialem 
Prestige sei dysfunktional für die jugoslawi-
sche Gesellschaft, da sich diese immer mehr 
auf eine Industriegesellschaft zuentwickele ).

III. Bürokratisierungstendenzen
1. Machtposition des Managements

Bürokratisierungstendenzen hat sich auch das 
jugoslawische System der Arbeiterselbstver-
waltung nicht entziehen können. Gerade die 
weitgehende Delegation von Verwaltungsauf-
gaben an Unternehmensleitung und Verwal-
tungsausschuß entsprechend der Verfassungs-
reform vom 26. Dezember 1968 hat die Macht-

68) Vgl. P. Meyer-Dohm, Bemerkungen zur Kon-
sumkritik, in: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik 1960, Bd. 5, S. 169 ff.; J. 
Habermas, Konsumkritik — eigens zum Konsumie-
ren, in: Frankfurter Hefte, 12. Jg., 1957, S. 641 ff.; 
O. W. Haseloff, Sozialpsychologisches zur These 
von der gegängelten Gesellschaft, in: Th. W. 
Adorno, H. Albert u. a., Soziologie zwischen 
Theorie und Empirie, hrsg. von Willy Hochkeppel, 
München 1970, S. 179.

Position des Managements zu Lasten der 
Selbstverwaltungsorgane erheblich gestärkt74 ). 
Die Festigung der von der Unternehmensver-



waltung eingenommenen Machtstellung kommt 
auch darin zum Ausdruck, daß das ansonsten 
für die personelle Besetzung der Selbstverwal-
tungsorgane obligatorische Rotationsprinzip 
für den Direktor nicht gilt.
Direktor, Management und Verwaltungsaus-
schuß sind Kern einer neuen Betriebshierar-
diie, der zahlreiche Mittel zur Verfügung ste-
hen, um eine starke Betriebsdisziplin zu si-
chern75 ). So untersteht nicht nur die Planung, 
sondern auch das Rechnungswesen als wich-
tiges Instrument innerbetrieblic

76

her Kontrolle 
der Unternehmensleitung. „Die Zentralisie-
rung des Rechnungswesens in dezentralisiert 
gelenkten Unternehmungen versteht sich von 
selbst, da dem Objekt der Kontrolle nicht das 
Kontrollinstrument überlassen werden darf." )

75) Vgl. M. Kamusic, a. a. O., S. 100 ff.
M) Vgl. J. Maksimovic, The Economic System and
Workers' Self-Management in Yugoslavia, in: M. J.
Broekmeyer, (Hrsg.), Yugoslav Workers' Self-
management, Dordrecht 1970, S. 148.
81) J. Obradovic, J. R. French, W. L. Rogers, a. a. O., 
S. 461.
82) O. Lange, On the Economic Theory of Socialism, 
in: B. Lippincott, (Hrsg.), On the Economic Theory 
of Socialism, Minneapolis 1938, S. 109; vgl. auch 
A. Bergson, Market Socialism Revisited, in: The 
Journal of Political Economy, vol. 75, Nr. 5, Octo-
ber 1967, S. 655—673.
83) N. N., Streik und Arbeiterselbstverwaltung, in: 
Osteuropa, 20. Jg., Februar 1970, Heft 2, S. A 131; 
vgl. ferner F. Petrone, Warum Streiks in Jugo-
slawien?, in: Wiener Tagebuch, Heft 1/2, Januar/ 
Februar 1970, S. 26.

Diese Machtkonzentration hat sich nachhaltig 
auf die Maßstäbe der innerbetrieblichen Per-
sonalpolitik ausgewirkt und Vetternwirtschaft, 
willkürliche Entlassung von Arbeitnehmern 
und die Anwendung weiterer Druckmittel zur 
Folge gehabt. Dadurch wurde das Selbstver-
waltungssystem erheblich diskreditiert. Zur 
Verhinderung einer autonomen Stabilisierung 
und Expansion des Verwaltungsapparates 
größerer Unternehmen reicht die Institutiona-
lisierung von Selbstverwaltungsorganen nach 
den jugoslawischen Erfahrungen nicht aus.

Während Umbesetzungen der Unternehmens-
spitze zur Zeit des Etatismus, als der Direktor 
Staatsbeamter und den Planbehörden verant-
wortlich war, relativ häufig waren, hat sich die 
Position der Unternehmensleiter nach Einfüh-
rung der Selbstverwaltung und nach dem Er-
laß der Qualifikationsvorschriften für die Di-
rektorenstelle zunehmend stabilisiert* ). Der 
nach der Verfassungsrevision von 1968 in meh-
reren Betrieben einberufene Geschäftsaus-
schuß, der sich aus dem Direktor, den Abtei-
lungsleitern und einigen Spezialisten zusam-
mensetzt und für die Unternehmensplanung 
zuständig ist, vertieft die Distanz zwischen 
Arbeitern und Management und stellt das 
ideologische Ziel der Entprofessionalisierung 
des Managements noch mehr in Frage 78 ). Von

72 Vgl. H. Schleicher, a. a. O„ S. 436 f.
s G. Leman, Stellung und Aufgaben . . ., a. a. O., 

7 Vgl. H. Huss, a. a. O., S. 60.
™) Vgl. G. Leman, Eine wichtige Änderung der 
Selbstverwaltung in den jugoslawischen Betrieben 
(Verfassungsergänzung XV), in: Osteuropa-Wirt-
schaft, 15. Jg„ Heft 1, März 1970, S. 47 f.; Deleon 
(LOuvrier Yougoslave . . ., a. a. O., S. 76) spricht 
von „Technokratismus“ in den jugoslawischen Un-
ternehmen.

jugoslawischen Arbeitsrechtlern wird daher 
nicht ohne Grund die Auffassung vertreten, 
die jugoslawischen Manager verfügten de 
facto über größere Entscheidungskompetenzen 
als die Manager in Unternehmen der Bundes-
republik.
Bei einer Repräsentativumfrage in 23 jugo-
slawischen Unternehmen wurde den Arbeitern 
die Frage gestellt: „Welches Organ sollte Ihrer 
Meinung nach für die Arbeit und Entwicklung 
des Unternehmens am meisten verantwortlich 
sein?" Mehr als zwei Drittel der Befragten 
(69,2 °/o) ordneten diese Verantwortlichkeit 
dem Führungspersonal des Unternehmens und 
nur etwa ein Fünftel den Selbstverwaltungs-
organen zu79 ). Die Normen der Selbstverwal-
tungskonzeption sind somit von den Arbeitern 
nicht internalisiert worden: Die Arbeiter 
äußerten sogar, Manager und Experten sollten 
noch mehr Einfluß ausüben, als sie bereits 
haben, zugleich sollte aber auch ihre Kon-
trolle durch den Arbeiterrat verbessert wer-
den.
Aufgrund der starken Position des Manage-
ments entsteht ein Span
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nungsverhältnis zwi-
schen staatlicher Verwaltung, Unternehmens-
leitung und Selbstverwaltungsorganen 80). Der 
„Dualismus der Arbeitsorganisation" ) (Ar-
beiterrat-Direktor) zeigt, daß die „Bürokrati-
sierung des wirtschaftlichen Lebens" auch in 
einer sozialistischen Marktwirtschaft eine 
„reale Gefahr"82 ) darstellt.
Der Bürokratismus wird von Beobachtern der 
jugoslawischen Unternehmensentwicklung für 
Streiks in versc

83

hiedenen Betrieben verant-
wortlich gemacht, die sich gegen die „büro-
kratischen Zentren der gesellschaftlichen 
Macht" )  richteten. Auch die Sprecher des 
Bundes der Kommunisten richteten heftige An-
griffe gegen die „Technokraten" in den Indu-



strieunternehmen 84) — ein Indiz für die gefe-
stigte Führun
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gsposition der Manager, die 
längst getroffene Entscheidungen den Selbst-
verwaltungsorganen zur eigenen Absicherung 
nur noch „unterschieben" ).

Die Unternehmensleitung kann die Entschei-
dung des Arbeiterrates durch die Erstellung 
eines oder mehrerer Gutachten, in denen dem 
Rat eine bestimmte Entscheidung empfohlen 
oder auf indirekte Weise nahegelegt wird, 
nachhaltig beeinflussen86). Diese Einflußmög-
lichkeit wiegt um so schwerer, als den meisten 
Mitgliedern der Arbeiterräte das nötige Fach-
wissen fehlt, um an den Empfehlungen der 
Gutachten Kritik zu üben, und die Be
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teiligung 
an den Diskussionen im Arbeiterrat infolge-
dessen sehr gering ist. Die Stellung des Ma-
nagements wird auch dadurch gestärkt, daß 
die Arbeiter über ihre Selbstverwaltungsrechte 
häufig nicht genügend informiert sind ) und 
die Selbstverwaltungsorgane kleinere Ver-
stöße des Direktors gegen ihre Beschlüsse 
nicht revidieren können. Bei Entscheidungen 
über Beschaffungs-, Investitions-, Organisa-
tions-, Planungs- und Absatzprobleme werden 
die durch Fachkenntnis gestützten Empfehlun-
gen der Manager von den Selbstverwaltungs-
organen fast immer angenommen, und die Mit-
glieder der Arbeiterräte tragen höchstens ge-
ringfügige Anderungswünsche vor. Ihre Ent-
scheidungsrechte sind, abgesehen von der Mit-
sprache der Belegschaft im Bereich betrieb-
licher Sozialpolitik, weitgehend nur formaler 
Natur88 ). Die von jugoslawischen Autoren ge-
äußerte Erwartung, die Kompetenzen der 
Selbstverwaltun
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gsorgane würden „gradually 
transform all the workers into appropriate 
managers“ )  und so den traditionellen Ge-
gensatz zwischen Kapital und Arbeit beseiti-
gen, hat sich nicht erfüllt.

84) Vgl. Borba, Zagreb, 9. Januar 1970, S. 5. Diese 
Kritik beruht auf den Vorstellungen des BdKJ von 
sozialistischer Demokratie. Vgl. E. Kardelj, Socia-
list Democracy, Belgrad 1952, S. 27.
85) K. H. Jäger, a. a. O., S. 64; vgl. auch J. Kolaja, 
a. a. O„ S. 20 ff.
86) Vgl. D. Meier, a. a. O„ S. 42 f.
87) Vgl. A. Meister, Socialisme et autogestion, 
Paris 1964, S. 91.
88) Vgl. H. Raupach, a. a. O., S. 235.
89) M. Todorovic, Self-management — Historical
Aspiration of the Working Class, in: Socialist
Thought and Practice, No. 41, October-December
1970, S. 46.

Zwar ist eine Rückentwicklung des jugoslawi-
schen Systems zum Etatismus rigoroser Zen-
tralplanung und zentraler Interventionen nach 
Ansicht jugoslawischer Beobachter nicht zu 

erwarten90 ), aber in den ökonomischen Ein-
heiten besteht schon jetzt ein Dualismus von 
politischer Bürokratie und ökonomischer 
Selbstverwaltung, der die Partizipationschan-
cen der Arbeitnehmer einschränkt und eine 
bürokratische Unternehmensführung begün-
stigt91 ). Dieser ungelöste Widerspruch zwi-
schen Etatismus und Selbstverwaltung hat zu-
mindest insoweit eine Abweichung des jugo-
slawischen Systems von räteorganisatorischen 
Systemelemen
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ten zur Folge, als direktdemo. 
kratische Kontrollkompetenzen der Arbeitneh-
mer in den Betrieben zugunsten der Stabilität 
und Autonomie der Unternehmensverwaltung 
aufgehoben oder doch zumindest erheblich ein-
geschränkt worden sind ).
Gegen diese Konzeption, vor allem aber gegen 
die Verfassungsergänzung XV aus dem Jahre 
1968, die dem Management durch Funktions-
verlagerung vom Arbeiterrat zur Unterneh-
mensleitung große Vollmachten einr
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äumt, ha-
ben Gewerkschaften und Verwaltungsbürokra-
tie immer wieder Stellung bezogen ). Den-
noch ist das Selbstverwaltungssystem des 
„Managersozialismus" bisher vom jugoslawi-
schen Parlament nicht revidiert worden. In den 
jugoslawischen Unternehmen wird daher in 
Zukunft die Bürokratisierung von Entschei-
dungen weniger durch den staatlichen Verwal-
tungsapparat als durch das Management her-
vorgerufen werden.

2. Gewaltenteilung und innerbetrieblicher In-
teressenausgleich

Bezeichnenderweise sind auch in das jugo-
slawische System Verfahrensregeln und 
Rechtsschutzformen eingefügt worden, mit de-
nen die Selbstverwaltung rechtlich abgesich
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ert 
und Willkürentscheidungen der Selbstverwal-
tungsorgane verhindert werden sollen. .In 
Jugoslawien hat man früher als in anderen 
sozialistischen Ländern erkannt, daß die räte-
demokratische Maxime der Gewalteneinheit 
allein nicht genug für den wirksamen Schutz 
verletzter individueller und gesellschaftlicher 
Rechte des einzelnen ... zu leisten vermag.

90) Vgl. F. U. Fack, Tücken der Selbstverwaltung, 
a. a. O„ S. 17.
91) Vgl. P. Klinar, Probleme der Selbstverwaltung 
in Jugoslawien, a. a. O., S. 4.
°92) Vgl. H. H. Wolter, Die Entwicklung der kom 
munistischen Bewegung Jugoslawiens, a. a. 0., S. 97 
93) Vgl. Arbeiterräte behalten ihre eigene Verwal-
tung, in: Die Welt, 25. Juni 1970; Betriebsführung 
in Jugoslawien, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 9. Februar 1970, S. 12.
94) H. Roggemann, a. a. O., S. 103.



Der Rechtsschutz der Arbeitnehmer gilt für den 
innerbetrieblichen Bereich ebenso wie für den 
Rechtsweg von den ordentlichen Gerichten 
bis zum Bundesverfassungsgericht. Im Unter-
nehmen haben die Arbeitskollektive Organe 
einzurichten, die den Arbeitern die Wahrneh-
mung ihrer Selbstverwaltungsrechte ermög-
lichen sollen. Auf die innerbetriebliche Beile-
gung eines Streites brauchen die Arbeiter aber 
nicht zu warten, sondern können sich gleich-
zeitig bei der Gemeindeverwaltung beschwe-
ren. Darüber hinaus verbleibt ihnen die or-
dentliche Gerichtsbarkeit als weitere Instanz. 
Verletzungen des Rechts auf Selbstverwaltung 
können vor die Verfassungsgerichte gebracht 
werden — eine Möglichkeit, die nicht nur for-
maler Natur ist, da in Jugoslawien im Gegen-
satz zu allen anderen kommunistischen Staa-
ten eine relativ selbständige Verwaltungs-
und Verfassungsgerichtsbarkeit besteht. Ar-
beitskollektive und Verwaltungsorgane kön-
nen sich an die Verfassungsgerichte wenden. 
Obwohl solche Rechtsstreitigkeiten bisher sel-
ten waren, wird die eigenständige Entschei-
dungskompetenz doch dadurch unterstrichen, 
daß die Verfassungsgerichte Maßnahmen 
staatlicher Behörden wiederholt aufgehoben 
haben.
Dennoch sollte die Position des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht überschätzt werden. Denn 
seine Aufgabe, die Selbstverwaltungsrechte zu 
schützen, hat das Gericht bisher nicht wahrge-
nommen. Zwa
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r gab es 3243 Fälle der Verlet-
zung dieser Grundrechte, aber das Verfas-
sungsgericht mußte sich als unzuständig be-
zeichnen, da es von seiner Rechtsprechungs-
kompetenz nur dann Gebrauch machen kann, 
wenn eine Rechtssicherung durch andere Ge-
richte nicht möglich ist. Damit hat der Gesetz-
geber eine Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichts zur Arbeiterselbstverwaltung prak-
tisch ausgeschlossen ).

Vielfältige gesetzliche Sanktionen sollen Ver-
stöße gegen die Selbstverwaltungsrechte der 
Arbeiter verhindern 96). Diesem Ziel dient auch 
die innerbetriebliche Arbitrage als Unterneh-
mensschiedsgericht, das Interessenkonflikte 
zwischen verschiedenen Einheiten des Selbst-
verwaltungssystems regeln soll. Entscheidet 
die Arbitrage gegen den Gesamtarbeiterrat 
und beharrt dieser auf seinem Standpunkt, 
entscheidet ein Referendum, an dem sich die 
Urwähler auf betrieblicher Basis beteiligen 
können.

95) Vgl. N. Djurisic, Experience of the Constitutio-
nal Court of Yugoslavia, in: Osteuropa-Recht, 16. 
Jg., Heft 3, September 1970, S. 188.

96) Vgl. auch H. Schleicher, a. a. O., S. 201 ff.
97) Vgl. H. Roggemann, a. a. O., S. 107.

Das System der Konfliktregelung in der jugo-
slawischen Arbeiterselbstverwaltung beruht 
somit auf zwei völlig verschiedenen Struktur-
prinzipien: der direktdemokratischen Konzep-
tion des Rätesystems, die in der letzten Ent-
scheidungsbefugnis der Urwählerschaft bei in-
nerbetrieblichen Interessenkonflikten zum 
Ausdruck kommt, und dem Prinzip der Gewal-
tenteilung als normativer Grundlage einer 
selbständigen Verfassungsgerichtsbarkeit. 
Diese Aufspaltung der Kontrollfunktionen soll 
einerseits ein Mitspracherecht der Arbeitneh-
merschaft gewährleisten, auf der anderen Seite 
aber Kontrollfunktionen zur Vermeidung büro-
kratischer Herrschaftsformen von staatlichen 
und wirtschaftlichen Behörden auf Gerichte 
verlagern. Ob dieses komplizierte System des 
Interessenausgleichs überhaupt funktionsfähig 
ist, muß sich noch erweisen, obwohl jugo-
slawische Ökonomen es bereits jetzt als „tot-
geborenes Kind" bezeichnen97 ). Bemerkens-
wert ist in diesem Zusammenhang, daß das 
System der Arbeiterselbstverwaltung dem 
rätedemokratischen Prinzip der Gewalten-
fusion eine eindeutige Absage erteilt und das 
Gewaltenteilungsprinzip zumindest in Form 
einer unabhängigen Gerichtsbarkeit in Jugo-
slawien eine Renaissance erlebt hat.

1. „Recall" und Rotationsprinzip als Kontroll-
instrumente

Die jugoslawische Arbeiterselbstverwaltung 
beruht zwar auf dem Prinzip, den Arbeits-
kollektiven die größten Einflußmöglichkei-
ten auf die Unternehmenspolitik zu verschaf-

IV. Machtkontrolle im Unternehmen

fen, will aber durch ein genau umrissenes Sy-
stem der Kompetenzabgrenzung zwischen Ar-
beitskollektiv, Arbeiterrat, Verwaltungsaus-
schuß und Direktor eine kontinuierliche Ar-
beit der Selbstverwaltungsorgane gewährlei-
sten. Nach § 3 Abs. 2 des „Grundgesetzes über 
die Verwaltung der staatlichen Wirtschafts-
betriebe und höheren Wirtschaftsverbände



durch die Arbeitskollektive" besitzt das Ar-
beitskollektiv das Recht, den gesamten Arbei-
terrat oder einzelne seiner Mitglieder vor dem 
regulären Ablauf der Mandatszeit abzuberu-
fen. Wann es von dieser Möglichkeit des „Re-
call" Gebrauch macht, bleibt ihm überlassen, zu-
mal die Technik der vorzeitigen Abberufbar-
keit von Mitgliedern des Arbeiterrates bisher 
nicht gesetzlich geregelt worden ist. Vom Ge-
setzgeber wird das Abberufungsrecht analog 
dem Wahlrecht interpretiert. Ob die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen entscheiden soll 
oder ob zur Abberufung die Stimmenmehrheit 
aller Kollektivmitglieder erforderlich ist, hängt 
von der jeweils gültigen Betriebsordnung ab.

Voraussetzung für eine Abberufung ist im all-
gemeinen eine Wahlbeteiligung von minde-
stens 50 ’/o. Trotz der gesetzlichen Kodifizie-
rung des Abberufungsrechts zeigt die jugosla-
wische Unternehmenspraxis, daß der „Recall" 
„kein adäquates Interventionsmittel gegen ge-
ringfügigere Abweichungen von den Grund-
linien der Betriebspolitik durch die ausführen-
den Organe" 98)  darstellt, sondern nur bei 
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tief-
greifenden Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Arbeitskollektiv und Selbstverwaltungs-
organen überhaupt in Erwägung gezogen wird. 
Direktor und Verwaltungsausschuß haben sich 
einen so weiten Kompetenzbereich abstecken 
können, daß die notwendige Kompetenzvor-
aussetzung zur Wahrnehmung des Abberu-
fungsrechts fehlt ). Im allgemeinen ist der 
Arbeiterrat gar nicht in der Lage, jede Ent-
scheidung des Direktors oder des Verwaltungs-
ausschusses auf ihre Übereinstimmung mit der 
gemeinsam beschlossenen Grundkonzeption zu 
überprüfen. Voraussetzung einer solchen de-
taillierten Kontrolle wäre ein permanent arbei-
tender Kontrollapparat, der dem Arbeitskol-
lektiv und dem Arbeiterrat nicht zur Verfü-
gung steht, im übrigen aber die Unternehmens-
verwaltung bürokratisch aufblähen und sich 
dadurch negativ auf die Unternehmensrentabi-
lität auswirken würde.

Da diese Voraussetzung nicht gegeben ist, 
werden die Arbeiterräte von der Unterneh-
mensleitung gerade bei den zentralen betrieb-
lichen Entscheidungen immer wieder vor voll-
endete Tatsachen gestellt. Die Unternehmens-
spitze gibt nur solche Informationen weiter, 
die die bisherigen Entscheidungen zu bestä-
tigen scheinen, und entzieht sich damit jeg-

98) H. Schleicher, a. a. O., S. 197.
99)  Vgl. G. Leman, Stellung und Aufgaben der öko-
nomischen Einheiten in den jugoslawischen Unter-
nehmungen, a. a. O., S. 60, 67. 

licher Kontrolle des Arbeiterrates,100). Den 
nach der Verfassungsänderung von 1968 gebil-
deten „Geschäftsausschüssen", in denen Direk-
tor und Unternehmensverwaltung zusammen-
gefaßt sind, ist es in den meisten Fällen ge-
lungen, das Unternehmen weitgehend unab-
hängig von den Selbstverwaltungsorganen zu 
führen und das Interesse des Arbeiterrates auf 
sozialpolitische Fragen und Probleme der Ent-
lohnung einzugrenzen 1010 .

100) Vgl. J. G. Reißmüller, Sozialismus mit halber 
Marktwirtschaft — Das jugoslawische Experiment, 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Mai 1970, 
S. 15.
101) Vgl. H. Apel, Ist das jugoslawische Modell ein 
Vorbild?, a. a. O., S. 39.
102) Vgl. H. Schleicher, a. a. O„ S. 420.
103) Vgl. H. Roggemann, a. a. O., S. 116, 162.

Ohnehin ist der Direktor nicht in gleichem Um-
fang dem Abberufungsrecht der Selbstverwal-
tungsorgane unterworfen wie diese dem Ab-
berufungsrecht des Arbeitskollektivs. Denn zur 
Ablösung des Unternehmensleiters ist die Zu-
stimmung politischer Instanzen erforderlich. 
Damit soll eine diskontinuierliche Entwicklung 
der Unternehmensleitung unterbunden werden 
— eine Regelung, die eine massive Einschrän-
kung der dem Arbeitskollektiv und den Selbst-
verwaltungsorganen zur Verfügung stehenden 
Kontrollrechte bedeutet. Ob unter dieser Vor-
aussetzung zu Recht überhaupt noch von 
„Selbstverwaltung" gesprochen werden kann, 
ist fraglich, da die Selbstverwaltungsorgane 
konkrete Entscheidungen des Direktors nicht 
erzwingen oder verhindern können und die 
gesetzlichen Regelungen der Abberufung so 
weit gefaßt sind, daß die Abberufung im freien 
Ermessen der politischen Instanzen liegt. Die 
starke Position der Unternehmensleitung geht 
aus der Häufigkeit erfolgter Abberufungen 
von Direktoren deutlich hervor. 1954 wurden 
nach Angaben von Schleicher102 ) 7,6 °/o und 
1956 9,3 0/0 aller Direktoren abgelöst, Prozent-
werte, die nicht sehr hoch sind, wenn man be-
denkt, daß 1968 100/0 aller Unternehmen mit 
Verlust arbeiteten. 1966 wurden 262 von 1369 
neu ernannten Direktoren abgelöst, und im 
Jahre 1968 standen 421 nicht wiedergewählte 
Unternehmensleiter 2727 wiederernannten Di-
rektoren gegenüber103 ). Damit war die Fluk-
tuationsrate des Managements erheblich nied-
riger als die Rotation in den Selbstverwal-
tungsorganen.
Bezeichnend für den innerbetrieblichen Ak-
tionsradius der Selbstverwaltungsorgane ist 
allein die Tatsache, daß bereits 1954 71° 
aller abberufenen Direktoren von staatlichen 



und nicht von innerbetrieblichen Organen aus 
ihrem Amt entfernt wurden. Soweit die Ab-
berufung durch innerbetriebliche Instanzen 
ausgelöst wurde, gaben weniger die Selbst-
Verwaltungsorgane als die Arbeitskollektive 
den Ausschlag, wobei offen ist, in welchem 
Umfang die Gewerkschaft die Kollektive mit 
dem Ziel der Änderung der Unternehmens-
spitze mobilisiert hat.
Eine der wichtigsten Kompetenzen der Ar-
beitskollektive ist das Recht, Selbstverwal-
tungsmitglieder vorzeitig abzuberufen. Auch 
politische Organe und die Unternehmensleiter 
können die Abberufung fordern. Zwar scheint 
die Initiative zu Abberufungen vor allem von 
den Selbstverwaltungsorganen und den Ar-
beitskollektiven auszugehen, dabei ist aber 
zu berücksichtigen, daß der Bund der Kom-
munisten Jugoslawiens und die Gewerkschaft 
innerhalb der Unternehmen über ihre Zellen-
organisationen die Abberufung von Mitglie-
dern der Selbstverwaltungsorgane fordern und 
auch durchsetzen können. Wegen dieser tief-
gestaffelten Eingriffsmöglichkeiten von Partei 
und Gewerkschaft in das Selbstverwaltungs-
system der Unternehmen ist der Grad ökono-
mischer Machtzentralisation größer, als es der 
formalen Organisationsstruktur der Selbstver-
waltung entspricht und aus der jugoslawischen 
Unternehmensstatistik hervorzugehen scheint.

Auch aus diesem Grunde ist es nicht weiter 
erstaunlich, daß eine kollektive Abberufung 
ganzer Selbstverwaltungsgremien bisher nie-
mals vorgenommen worden ist. Solche Aktio-
nen sind in Zukunft noch unwahrscheinlicher 
als zuvor, da die Verfassungsreform vom 
26. Dezember 1968 das Management durch die 
Delegierbarkeit von Entscheidungen an Ver-
waltungsorgane zusätzlich gestärkt und die 
Selbstverwaltung entsprechend geschwächt 
hat.
Die im jugoslawischen Selbstverwaltungs-
Schrifttum geäußerten Auffassungen, in den 
Unternehmen sei „direk
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te sozialistische Demo-

kratie" )  verwirklicht, die es den Arbeitern 
ermögliche, Macht unmittelbar auszuüben und 
Entscheidungen direkt zu fällen1054 , entspre-

104) A. Deleon, L'Ouvrier Yougoslave . . ., a. a. O.,
S. 74.

105) Vgl. St. Kavcic, L'Autogestion en Yougoslavie,
Beograd 1961, S. 41; P. Kovac, a. a. O., S. 5.

106) Vgl. hierzu den Diskussionsbeitrag von P. J. D. 
Wiles auf dem Amsterdamer Symposion (M. J. 
Broekmeyer, a. a. O., S. 35). Wiles bezeichnete
direkte Demokratie auf Bundesebene als eine kon-
servative Konzeption, die Reformen verhindere und 
in einem 20-Millionen-Staat nicht zu verwirklichen

chen nicht der innerbetrieblichen Machtvertei-
lung106 ). In den Leitungsgremien der Unter-
nehmen ist das Rotationsprinzip so sehr ein-
geschränkt worden — die Wiederwahl des Di-
rektors ist nicht begrenzt, und in den Ver-
waltungsausschüssen gibt es keine Beschrän-
kung der Wiederwahl, wenn zwischen dem 
Ende der Mandatszeit’ und der Neuwahl eine 
zweijährige Frist verstrichen ist —, daß der 
Unternehmensleiter imme

10
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7
r mehr „zu einer Art 

Regent der Selbstverwaltung wird“ ).  Diese 
Entwicklung kommt auch darin zum Ausdruck, 
daß sich auf Ausschreibungen für die Stelle 
des Unternehmensleiters vielfach nur die bis-
herigen Direktoren als einzige Kandidaten 
bewerben. Die bisher nicht wiedergewählten 
Direktoren wären in den meisten Fällen ohne-
hin bald aus Altersgründen ausgeschieden. 
Zudem sind die den Ausschreibungen zu-
grundeliegenden Maßstäbe oft nur „recht all-
gemein und ungenau" )  formuliert. Damit 
sich nur die früheren Direktoren bewerben und 
auch etwaigen anderen Bewerbern mit besse-
rer Qualifikation vorgezogen werden können, 
werden die Ausschreibungen den Eigenheiten 
der beruflichen Laufbahn der bisherigen Direk-
toren so angepaßt, daß hoch qualifizierte 
Außenseiter nicht die geringste Chance haben.

2. Unzureichende Kontrolle innerbetrieblicher 
Machtzentren

Von den meisten Kritikern dieser Entwicklung 
wird einerseits gefordert, den Einfluß des Di-
rektors zu legalisieren, zugleich aber eine 
ef
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fektive Kontrolle des Managements durch 

den Arbeiterrat sicherzustellen ). Ebenso ist 
die Kontrolle des Arbeiterrats durch das Ar-
beitskollektiv verbesserungsbedürftig. Denn 
aufgrund der geringen Anteilnahme der Arbei-
ter am Betriebsgeschehen verfügt der Arbeiter-
rat im allgemeinen über einen erheblichen Ent-

sei. In der gleichen Diskussion stellte auch Najdan 
Pasi fest, daß die jugoslawischen Arbeiter noch 
nicht in der Lage seien, direkte Demokratie zu 
praktizieren (N. Pasi, Seifmanagement as an Inte-
gral Political System, in: M. J. Broekmeyer, a. a. O., 
S. 36). Indirekt wird diese Tatsache auch in den 
offiziellen Dokumenten zur Selbstverwaltung zu-
gegeben. Vgl. Die Arbeiterselbstverwaltung in 
Jugoslawien (1950—1970), Beograd 1970, S. 123.
,0’) V. Vodopivec, Das jugoslawische Prinzip der 
Rotation in Politik und Wirtschaft. Theorie und 
Praxis der Verjüngung und Erneuerung von opera-
tivem Führungspersonal in Wirtschaftsunterneh-
mungen, Bremen 1970, S. 21.
108) Vgl. V. Vodopivec, a. a. O., S. 25.
100) Vgl. M. Kamusic, a. a. O„ S. 99. 



scheidungsspielraum, der Verselbständigungs-
tendenzen fördert110 ). Das Instrument der je-
derzeitigen Abberufbarkeit wird daher von 
den Arbeitskollektiven gegenüber den Arbei-
terräten noch weniger angewa
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ndt als von den 
Arbeiterräten gegenüber den Verwaltungsaus-
schüssen. Eine in Zagreb durchgeführte Unter-
suchung innerbetrieblicher Einflußstruktu-
ren ) kam zu dem Ergebnis, daß Direktoren, 
Fachkader und Abteilungsleiter die Meinungs-
bildung des Arbeiterrates etwa doppelt so 
stark beeinflussen wie die Arbeiter.

110) Vgl. H. Huss, a. a. O., S. 20 f.
111) Vgl. J. Zupanov, A. S. Tannenbaum, La distri-
bution du contröle dans quelques organisations 
industrielles yougoslaves, in: Sociologie duTravail, 
1967, 1, S. 10f.
112) Vgl. S. J. Vanek, The Behaviour and Perfor-
mance of Self-Governing Enterprises under Wor-
kers' Management. A Yugoslav Case Study (A 
Study in the Economics of Workers’ Management), 
Ithaka (N.Y.) 1969 (hektographiert), S. 43.
113) D. Gorupic, J. Paj, a. a. O., S. 212.
114) Dies., a. a. O„ S. 218.
115) Vgl. Z. Jelicic, Distribucija utjecaja kod nekih 
odluka u radnoj organiza ciji (Die Einflußver-
teilung bei einigen Entscheidungen in Arbeits-
organisationen), in: Moderna Organizacija, 1970, 
Heft 5—6, S. 363: J- Zupanov, Samoupravljanje i 
drustvena moc, Zagreb 1969, S. 313.

116) W. Eggers, Die jugoslawischen Wirtschafts-
reformen und das jugoslawische System, in: K. C. 
Thalheim, H.-H. Höhmann (Hrsg.), Wirtschafts-
reformen in Osteuropa, Köln 1968, S. 263.
117) Ders., a. a. O., S. 264.
118) Vgl. J. Smidovnik, Odnosi izmeduopstine i 
radnih organiza cija (Die Beziehung zwischen der 
Kommune und den Arbeitsorganisationen), in: Mo-
derna Organizacija, 1971, Heft 1, S. 64.
119) Vgl. G. Leman, Ungelöste Fragen . . ., a. a. 0., 
S. 4, 8, 24.
120) Vgl. A. Sturmthai, Workers Councils. A Study 
of Workplace Organization on both Sides of the 
Iron Curtain, Cambridge (Mass.) 1964, S. 109.
121) K. H. Jäger, a. a. O., S. 127.

Es ist daher nicht verwunderlich, daß es in 
einzelnen Betrieben entgegengesetzte Bestre-
bungen gibt, die darauf hinauslaufen, die De-
legierten in kleineren Wahlkreisen zu wählen 
und ihnen konkrete Aufträge zu geben, um 
den Kontakt mit dem Arbeitskollektiv zu ver-
bessern und die direkte Verantwortlichkeit 
der Delegierten zu sichern112 ). Ob diese Wie-
derbelebung des Imperativen Mandats Bestand 
haben wird, ist jedoch nach den bisherigen Er-
fahrungen mehr als fragwürdig: Referenden 
als wirksamste Form direkter Entscheidungs-
findung durch Arbeitskollektive wurden 1967 
nur in 11,4% aller Unternehmen durchgeführt 
(in 10,2% einmal im Jahr)113 ). Im gleichen 
Jahr legten die Arbeiterräte durchschnittlich 
nur in 1,6% aller Entscheidungen
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, die die Ar-
beitsbeziehungen betrafen, Einspruch ein, und 
nur 44 % der Einsprüche wurden aufrecht-
erhalten — insgesamt also nur in 0,7 % aller 
relevanten Entscheidungen ).

In diesen Zahlen kommt zum Ausdruck, daß 
das Management einen stärkeren Einfluß auf 
die
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 Entscheidungen der Selbstverwaltungs-
organe ausübt als das Arbeitskollektiv — eine 
Tatsache, die von jugoslawischen Soziologen 
kritisiert wird ) . Denn es findet eine „Ver-

wischung der Grenzen zwischen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern" 116)  statt, und die 
Selbstverwaltung hat in der Regel nur „for-
mellen Charak 117ter" ) . Wird das gesellschaft. 
liehe Eigentum von den Selbstverwaltungs-
organen schlecht verwaltet, gibt es keinen un-
mittelbar wirksamen Sanktionsmechanismus 
so daß eine wirksame externe Kontrolle der 
Kollektiventscheidungen der Selbstverwal-
tungsgremien nicht gesichert ist118 ). Im Ge-
genteil: Die unklare Verteilung der Verant-
wortung für getroffene Entscheidungen und 
die ambivalente Position des Verwaltungs-
ausschusses verhindern jede wirksame Kon-
trolle der neuen innerbetrieblichen Machtzen-
tren und isolieren den Arbeiterrat vom Ar-
beitskollektiv 119).  Dieses Kontrolldefizit wiegt 
um so schwerer, als die Unternehmen nicht 
dem vollen Marktrisiko unterworfen sind und 
die Haftung für eine verfehlte Investitionspo-
litik unklar ist. Um die diffuse Verantwort-
lichkeit zu beseitigen und die Funktionen der 
Unternehmensleitung und Selbstverwaltung 
besser voneinander abzugrenzen, ist in der 
Diskussion um die Reorganisation der Selbst-
verwaltung die Abschaffung des Verwaltungs-
ausschusses gefordert worden. Diese Maß-
nahme wäre in der Tat ein erster Schritt zur 
Klärung der Verantwortlichkeit.

Dann sind aber auch Position und Arbeits-
weise des Arbeiterrates neu zu überdenken. 
Das geringe Maß an Kontinuität und Spezia-
lisierung dieses Organs hat bisher eine effek-
tive Kontrolle des Managements verhin-
dert 120 ). „Flucht aus der verantwortlichen Indi-
vidualentscheidung in anonyme Kollekt
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schlüsse“ ) kennzeichnet die gegenwärtige 
Unternehmensstruktur. Als effektives Instru-
ment zur Kontrolle wirtschaftlicher Machtpo-
sitionen hat sich der „Recall" somit auch in



Jugoslawien nicht erwiesen 122).  Eine Verselb-
ständigung der Führungsgruppen, eine Abkap-
selung der Selbstverwaltungsgremien und 
Kommunikationsstörungen zwischen diesen 

Organen und den Arbeiterkollektiven konnten 
auch mit den dem Rätesystem entlehnten di-
rektdemokratischen Kontrollmechanismen 
nicht vermieden werden.

Daß die wirtschaftliche Macht in Jugoslawien 
aufgrund des Selbstverwaltungssystems stär-
ker dezentralisiert ist, und die Arbeitnehmer 
einen größeren Einfluß auf das Betriebsgesche-
hen und die Unternehmenspolitik ausüben als 
in den Zentralverwaltungswirtschaften Ost
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-

europas, ist nicht zu bestreiten ).  Ebenso 
offenkundig ist aber auch, daß die Praxis der 
.Selbstverwaltung" von den offiziellen Zielen 
weit entfernt ist. Zwischen Etatismus und 
Selbstverwaltung nimmt das jugoslawische Sy-
stem eine Zwischenposition ein und demon-
striert das Dilemma aller direktdemokrati-
scher Organisationsmodelle: das Apathiepro-
blem unzureichender Partizipation und fehlen-
der Beteiligungsreserven sowie das Problem 
der Machtkontrolle. Die diffuse Verantwort-
lichkeit miteinander verzahnter Kollegialgre-
mien erschwert oder verhindert sogar jede

V. Schlußfolgerungen

Identifizierung der eigentlichen Machtträger 
und eine wirksame Kontrolle der Machtaus-
übung.
Unter diesen Umständen kann es nicht über-
raschen, daß das Management seine Position 
entgegen den Normen des Selbstverwaltungs-
systems zunehmend festigt und die Kontrolle 
der neuen innerbetrieblichen Machtzentren un-
zureichend ist. Zwischen dem Selbstverwal-
tungsprinzip und dem politischen Monopol der 
Partei besteht ein unüberbrückbarer Gegen-
satz1242). Das System der jugoslawischen Ar-
beiterselbstverwaltung wird daher seinem 
eigenen Anspruch nicht gerecht. Seine Bedeu-
tung für die gegenwärtige Diskussion um die 
Demokratisierung von Industriegesellschaften 
beruht mehr au
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f einem Mythos als auf der 
Praxis der Machtausübung im Unternehmen. 
Diese Praxis ist kein Beweis für die Funk-
tionsfähigkeit oder Zielkompatibilität von 
Rätesystemen, und die ihr zugrunde liegende 
Konzeption kein geeigneter Vorschlag zur De-
mokratisierung betrieblicher Einflußstruktu-
ren. Vielmehr zeigt die Realität der Selbstver-
waltung, „. . . daß zwischen Utopie und Wirk-
lichkeit des jugoslawischen Modells eine breite 
Lücke klafft." )

122) In den Betrieben mit mehr als 30 Arbeitern 
wurden 1956 0,8 °/o aller Arbeiterratsmitglieder und 
1,2% aller Verwaltungsausschußmitglieder abberu-
fen. Auch in jüngster Zeit waren Abberufungen 
selten und im allgemeinen nicht auf betriebsinterne 
Konflikte, sondern auf Wirtschaftsstraftaten und 
Disziplinarverstöße der Mandatsträger zurückzu-
führen. Vgl. H. Roggemann, a. a. O., S. 115.
123) Bergson (a. a. O., S. 655) bezeichnet das jugo-
slawische Wirtschaftssystem als „. . . a relatively 
decentralized System incorporating many market-
type institutions“.

124) Vgl. J. Hawlowitsch, a. a. O., S. 221.
125) Ch. Schmidt-Häuer, Titos mißratenes Lieblings-
kind, in: Die Zeit, 28. Mai 1971, S. 41.



Heinz Timmermann: Modellvarianten der Einheit und Zusammenarbeit in der 
kommunistischen Weltbewegung

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 45/71, S. 3—19

Die dritte Moskauer Kommunistenkonferenz vom Juni 1969, an der insgesamt 75 im 
Prinzip prosowjetische Parteien teilnahmen, bekannte sich zwar grundsätzlich zur Not-
wendigkeit, die Einheit und Geschlossenheit der kommunistischen Weltbewegung zu 
wahren, über Methoden und Inhalt der Zusammenarbeit aber herrschte Uneinigkeit, 
und zwar zwischen den sowjetisch geführten „Traditionalisten" einerseits und dem hete-
rogenen Lager der „Autonomisten" (u. a. Italiener, Rumänen, Kubaner) andererseits.

Während sich jene nach wie vor auf angeblich unfehlbare Prinzipien eines kanonisierten 
Marxismus-Leninismus berufen und bei verbalem Bekenntnis zur Selbständigkeit der 
Einzelparteien an dem Ziel festhalten, eine allgemeinverbindliche Generallinie auszu-
arbeiten, verstehen diese den Marxismus nur noch als eine kritische Methode zur Ana-
lyse der Wirklichkeit und als Aktionsleitfaden. Die Traditionalisten suchen das über-
kommene Beziehungsmodell im Weltkommunismus mit der KPdSU als Angelpunkt zu 
erhalten; die Autonomisten plädieren für eine vertraulich-sachliche Zusammenarbeit 
unter gleichberechtigter Teilnahme aller Parteien.

Das von den Autonomisten vorgeschlagene Konzept einer „Einheit in der Vielfalt“ 
(Togliatti) enthält eine ganze Reihe neuer Elemente und Forderungen: Eine konkrete 
Mitbestimmung der Einzelparteien in allen die Gesamtbewegung betreffenden Fragen; 
eine offene Diskussion über Meinungsunterschiede zwischen den Parteien sowie eine 
rationale Konfliktlösung; schließlich eine Transparenz der Entscheidungsprozesse im 
Weltkommunismus und dessen stärkere Öffnung hin zu den nichtkommunistischen Revo-
lutionären und Reformkräften

Vorerst jedoch macht der sowjetisch geführte Traditionalistenflügel noch keine Anstal-
ten, auf die Konzeptionen dieser — flexibleren und möglicherweise effektiveren — 
„neuen Einheit" einzugehen. Nur in einem sehr langfristigen Prozeß — wenn über-
haupt — können daher die unterschiedlichen Modellvarianten der Einheit und Zusam-
menarbeit im Weltkommunismus harmonisiert werden.

Paul Kevenhörster: Zwischen Etatismus und Selbstverwaltung — Management 
und Arbeiterschaft in jugoslawischen Unternehmen

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 45/71, S. 21—37

1. Das „jugoslawische Modell“ stellt den bisher einzigen dauerhaften Versuch dar, 
innerbetriebliche Einflußstrukturen mit Elementen des Rätesystems zu demokratisieren, 
wobei die Festlegung der Unternehmenspolitik und die Kontrolle der Unternehmens-
leitung durch Selbstverwaltungsorgane und Arbeitskollektiv gewährleistet werden sollen.

2. Entgegen dieser Zielvorstellung wird die Unternehmensleitung de facto nicht von den 
Selbstverwaltungsorganen, sondern vom Direktor und Verwaltungsausschuß ausgeübt. 
Zudem sichert die enge personelle Verzahnung von Arbeiterräten, Gewerkschaften und 
Partei eine umfassende politische Kontrolle der Selbstverwaltungsorgane. Das eigentliche 
Machtzentrum in den Unternehmen bilden der Direktor und die Vorsitzenden des Ver-
waltungsausschusses, des Arbeiterrates, der betrieblichen Parteiorganisation und der 
Betriebsgewerkschaftsgruppe.
3. Der Dualismus zwischen politischer Bürokratie und ökonomischer Selbstverwaltung 
schränkt die Partizipationschancen der Arbeiter ein und begünstigt eine bürokratische 
Unternehmensführung. „Recall" und Rotationsprinzip haben die Abkapselung des 
Managements nicht verhindern können.
4. Das „jugoslawische Modell" demonstriert das zentrale Dilemma direktdemokratischer 
Organisationsmodelle: Diffuse Verantwortlichkeit miteinander verzahnter Kollegialgre-
mien verhindert jede wirksame Kontrolle von Machtpositionen.
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